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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Polizei

Der Nationalrat beschäftigte sich in der Wintersession 2021 als Erstrat mit der
Übernahme der EU-Verordnung 2020/493 über das System FADO (False and
Authentic Documents Online), die eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands
darstellt. Während der Nutzen des Systems FADO für die Schweiz unbestritten war,
taten Vertreterinnen und Vertreter der SP- und der Grünen Fraktion in ihren Voten vor
allem ihren Unmut über den Entscheid der EU-Kommission kund, die Verantwortung für
das System FADO an Frontex zu übertragen. Die Grenzschutz-Agentur Frontex sei eine
«total dysfunktionale Institution» (Christian Dandrès, sp, GE), gegen die «verschiedene
Verfahren und Vorwürfe» wegen Grundrechtsverletzungen im Raum stünden, führte
Florence Brenzikofer (gp, BL) aus. Eine Minderheit Brenzikofer beantragte denn auch
die Sistierung der Vorlage bis zur allfälligen Referendumsabstimmung über den
Bundesbeschluss zur finanziellen Beteiligung der Schweiz an Frontex. Über eine
intensivere Zusammenarbeit mit Frontex wie die Weiterbeteiligung der Schweiz am
System FADO solle erst entschieden werden, nachdem sich die Stimmbevölkerung zu
Frontex habe äussern können, argumentierte die Antragstellerin. Ausserhalb des links-
grünen Lagers fand der Sistierungsantrag jedoch keine Zustimmung und wurde mit 106
zu 57 Stimmen bei 6 Enthaltungen deutlich abgelehnt. Der Ratsmehrheit erschien es in
den Worten von Beat Flach (glp, AG) «völlig verfehlt», die Umsetzung der Schengen-
Weiterentwicklung zu verzögern und «die Schengen-Assoziierung nur wegen dieser
kleinen Anpassung zu riskieren». Nachdem er auf das Geschäft eingetreten war, nahm
der Nationalrat eine einzige Änderung am Entwurf vor. Auf Antrag seiner vorberatenden
Rechtskommission strich er einen Absatz, wonach der Bundesrat ermächtigt würde,
selbstständig neue Staatsverträge mit Änderungen der Zugriffsrechte auf FADO
abzuschliessen. Der Nationalrat sprach sich stillschweigend dafür aus, dass das
Parlament in solchen Fällen vorgängig konsultiert werden muss. In der
Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die Vorlage mit 123 zu 62 Stimmen bei 5
Enthaltungen an, wobei die Grüne Fraktion geschlossen, die SP-Fraktion
grossmehrheitlich und einzelne Mitglieder der SVP-Fraktion dagegen votierten. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2021
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Bereits eine Woche nach Beginn der ersten Session der 51. Legislatur kam es zur ersten
Mutation im Nationalrat. Florence Brenzikofer (gp, BL) legte das Gelübde ab, nachdem
ihre Wahl formell festgestellt worden war. Die 44-jährige Grüne ersetzte die im zweiten
Umgang in den Ständerat gewählte Maya Graf (gp, BL). Aufgrund der Rekursfristen im
Kanton Basel-Landschaft hatte Graf erst zwei Tage nach Sessionsbeginn in der kleinen
Kammer vereidigt werden können und hatte – als Alterspräsidentin amtend – deshalb zu
Beginn der Session noch im Nationalrat Platz genommen. Brenzikofer war auf der Liste
der Grünen Basel-Landschaft auf den ersten Ersatzplatz gewählt worden. 2

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2019
MARC BÜHLMANN

Für den in der Sommersession 2020 im Amt verstorbenen Albert Vitali (fdp, LU) rückte
Peter Schilliger (fdp, LU) nach, der in der ersten Sitzung der Herbstsession 2020
vereidigt wurde. Nach Alois Huber (svp, AG; in der Frühjahrssesion 2020) und Florence
Brenzikofer (gp, BL; in der Wintersession 2019) besiegelte die formelle Feststellung der
Wahl Peter Schilligers die dritte Mutation im Nationalrat in der 51. Legislatur. Schilliger
kehrte damit nach rund einem Jahr ins Parlament zurück, nachdem er bei den
eidgenössischen Wahlen seinen Sitz verloren hatte. Bereits 2012 war Schilliger in den
Nationalrat nachgerückt. Auch damals war der Tod seines Vorgängers – Otto Ineichen
(fdp, LU) war ebenfalls im Amt verstorben – Ursache dafür gewesen. 3

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 07.09.2020
MARC BÜHLMANN
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In der Sondersession 2021 kam es zur fünften Mutation in der 51. Legislaturperiode –
die Vereidigung von Florence Brenzikofer (gp, BL) mitgezählt, die bereits in der ersten
Sessionswoche der neuen Legislatur für die im zweiten Wahlgang in den Ständerat
gewählte Maya Graf (gp, BL) nachgerückt war. Michael Graber (svp, VS) ersetzte den 2015
erstmals in den Nationalrat gewählten Franz Ruppen (svp, VS), der in den Walliser
Staatsrat, die Kantonsexekutive, gewählt worden war. Der 39-jährige Graber –
Rechtsanwalt und Fraktionspräsident der SVP im Walliser Grossrat – legte Anfang Mai
den Eid ab und wurde mit Applaus im Nationalrat willkommen geheissen. Sein Mandat
im kantonalen Parlament legte er nieder. 4

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 04.05.2021
MARC BÜHLMANN

Die Walliser Staatsratswahlen sorgten für eine weitere Mutation im Nationalrat. Nicht
nur Franz Ruppen (svp, VS), der in der Sondersession im Mai von Michael Graber (svp,
VS) ersetzt worden war, sondern auch Mathias Reynard (sp, VS) hatte den Sprung in die
Walliser Exekutive geschafft. Für die Walliser SP rückte Emmanuel Amoos zu Beginn der
Sommersession 2021 durch Ablegen des Gelübdes in die Volkskammer nach. Damit
waren vier der sechs bisherigen Änderungen in der 51. Legislatur im Nationalrat Wahlen
in kantonale Regierungen geschuldet. 5

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 01.06.2021
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

134 Personen auf 20 Listen kandidierten im Kanton Basel-Landschaft bei den
Nationalratswahlen 2019 für einen der sieben Baselbieter Sitze in der Grossen
Kammer. Der Frauenanteil unter den Kandidierenden betrug 44.0 Prozent – der
dritthöchste Wert der Schweiz.

Die letzten eidgenössischen Wahlen vor vier Jahren hatten keiner Partei einen
Sitzgewinn beschert. Die Verteilung der Baselbieter Nationalräte während der letzten
Legislatur blieb damals bei 2 SVP, 2 SP, 1 GPS, 1 FDP und 1 CVP. Bei den Landratswahlen
im März 2019 hatten die Grünen stark zulegen (+6 Sitze) können, während die SVP
deutliche Einbussen verzeichnen musste (-7 Sitze). Entsprechend nervös war die SVP im
Vorfeld der eidgenössischen Wahlen vom Oktober. Doch nachdem eine
Listenverbindung mit der FDP in trockenen Tüchern war, schienen die beiden SVP-Sitze
ungefährdet. Diese rechts-bürgerliche Listenverbindung wurde von Kritik aus der Mitte
begleitet, denn die CVP bangte ihrerseits um die Wiederwahl ihrer Nationalrätin
Elisabeth Schneider-Schneiter, welche 2015 den Einzug in den Nationalrat nur knapp
geschafft hatte. Wie die SVP waren es auch bei der CVP die Listenverbindungen, welche
die Gefahr eines Sitzverlustes verringerte. Die CVP ging eine breite Mitte-Verbindung
mit der GLP, der EVP und der BDP ein. Anders als im Kanton Basel-Stadt widersetzte
sich die Baselbieter CVP einer Unterlistenverbindung ihrer drei Listenpartnerinnen, da
Schneider-Schneiters Sitz sonst von einer Kandidatin der GLP oder der BDP hätte
überflügelt werden können. Die kantonale CVP weigerte sich damit, die nationale
Strategie dieser vier Parteien zur Stärkung der politischen Mitte zu befolgen, obwohl die
Absichtserklärung zu dieser Strategie unter anderem auch der Präsident der CVP
Schweiz Gerhard Pfister (ZG) unterzeichnet hatte. Leidtragende waren hauptsächlich
die GLP und die EVP, deren Chancen auf einen Sitzgewinn sich damit drastisch
verringerten. Bei der FDP gab es trotz einer klaren Spitzenkandidatin, der amtierenden
Nationalrätin Daniela Schneeberger, ein Gerangel um die hinteren Plätze, da
Schneeberger gleichzeitig aussichtsreich für den Ständerat kandidierte. Besonders
hervor tat sich Christoph Buser. Der Direktor der Wirtschaftskammer Basel war im März
bei den Landratswahlen abgewählt worden. Bereits seine Nominierung auf die
Hauptliste verursachte deshalb Diskussionen. Buser irritierte seine Partei anschliessend
durch seinen Alleingang im Wahlkampf, wo er unter anderem jede Menge Plakate ohne
Parteilogo aufhängte. Die Grünen konnten die Wahlen am entspanntesten angehen. Die
Partei setzte überraschend nicht ihre bisherige Nationalrätin Maya Graf an die Spitze
der Liste, sondern Florence Brenzikofer. Brenzikofer, seit März die bestgewählte
Landrätin, hoffte darauf, für Graf nachrutschen zu können, da Graf ebenfalls
gleichzeitig für den Ständerat kandidierte. Der Listenpartnerin der Grünen, der SP, und
insbesondere der Bisherigen Samira Marti dürfte es angesichts des Höhenfluges und
der sich abzeichnenden Gewinne der Grünen langsam unwohl geworden sein, da diese
sich unter Umständen sogar einen der beiden sozialdemokratischen Sitze hätten
schnappen können. 

Der Wahlsonntag brachte freilich keine Veränderungen gegenüber der letzten

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
ELIA HEER
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Legislatur. Zwar konnten die Grünen (+3.8 Prozentpunkte, neu 18.0%) und die
Grünliberalen (+2.6 Prozentpunkte, neu 5.3%) deutlich Wähleranteile hinzugewinnen,
doch für einen Sitzgewinn reichte es beiden Parteien nicht. Die SVP verlor zwar deutlich
(-4.7 Prozentpunkte, neu 25.1%), doch sie konnte ihre beiden Mandate verteidigen.
Nicht nur bei der Sitzverteilung blieb alles beim Alten; alle bisherigen Nationalräte
konnten sich parteiintern durchsetzen und schafften die Wiederwahl. 
Dass in der Baselbieter Bundeshausdelegation während der kommenden Legislatur
dennoch eine neue Person Einzug hält, liegt an der Wahl von Maya Graf in den
Ständerat. Für sie rutschte dadurch nämlich Florence Brenzikofer in den Nationalrat
nach. Somit entsendet Basel-Landschaft erneut fünf Frauen in den Nationalrat, was
einem Frauenanteil von 71.4 Prozent entspricht. Die Stimmbeteiligung fiel um ganze 4.2
Prozentpunkte und betrug nur noch 42.6 Prozent. 6

Landesverteidigung

Landesverteidigung

La motion Graber (udc, VS) demandant de mobiliser le service civil afin de renforcer la
lutte contre le loup a été rejetée par le Conseil national. En effet, l'argumentaire
accusateur du député valaisan n'aura pas convaincu la majorité, contrairement à celui
du Conseil fédéral. Guy Parmelin a ainsi évoqué divers arguments afin de justifier la
réticence de l'exécutif vis-à-vis de cette motion. Il a notamment mentionné les
mesures qui permettent actuellement aux civilistes d'intervenir dans la lutte contre le
loup tout comme les projets et analyses en cours afin de perfectionner les
engagements dans le domaine. De plus, en raison de la structure du service civil – c'est
le civiliste et non la Confédération qui décide où il effectue son service –, la mise en
place de la motion s'avèrerait donc délicate. Pour toutes ces raisons, le Conseil national
s'est aligné sur la proposition du Conseil fédéral par 126 voix contre 56 et 6 abstentions.
La minorité était principalement composée de l'UDC. 7

MOTION
DATUM: 13.09.2023
CHLOÉ MAGNIN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

In der Frühjahrssession 2022  nahm der Nationalrat ein vom Bundesrat unterstütztes
Postulat Brenzikofer (gp, BL) zur Prüfung möglicher rechtlicher Konsequenzen bei
absichtlicher Verkürzung der Produktlebensdauer mit 113 zu 76 Stimmen bei 1
Enthaltung an. Wie die grüne Nationalrätin argumentierte, würden Unternehmen durch
die sogenannte geplante Obsoleszenz den Produktlebenszyklus in gesättigten Märkten
bewusst verkürzen, um den Absatz steigern zu können. Dies laufe dem Gedanken der
Kreislaufwirtschaft, einem bewussten Umgang mit Ressourcen sowie den
Klimaschutzbestrebungen zuwider. Entsprechend solle ein Verbot eines solchen
Verhaltens geprüft werden. Im Parlament stemmten sich die FDP-Fraktion beinahe
vollständig und die SVP-Fraktion geschlossen gegen das Postulat; ein solcher Bericht
liege bereits mit dem angenommenen Postulat Vonlanthen (mitte, FR; Po. 17.3505) vor,
erklärte etwa Pierre-André Page (svp, FR) die ablehnende Haltung seiner Fraktion.
Zudem könnten die Konsumentinnen und Konsumenten auf dem freien Markt
diejenigen Unternehmen wählen, die eine verlängerte Garantie anböten und für eine
hohe Qualität bekannt seien. Eine Mehrheit des Nationalrates folgte hingegen dem
Votum von Bundesrätin Simonetta Sommaruga für Annahme des Postulats. Ferner
schlug die Bundesrätin vor, die vom Postulat aufgeworfenen Fragen in einem sich
bereits in Arbeit befindenden Bericht zu beantworten, mit dem ein 2018 überwiesenes
Postulat Marchand-Balet (damals cvp, VS; Po. 18.3248) erfüllt werden soll. Während bei
diesem Postulatsbericht die Rechtslagen zur geplanten Obsoleszenz im Ausland und in
der Schweiz verglichen werden, sollen aufgrund des vorliegenden Postulats die Angaben
zur Kreislaufwirtschaft aus dem Bericht Vonlanthen aktualisiert sowie mögliche
Anpassungsvorschläge im Schweizer Recht aufgezeigt werden. Der Bericht könne damit
als Basis für die Diskussion zur Schaffung rechtlicher Normen verwendet werden,
erklärte die Energieministerin. 8

POSTULAT
DATUM: 17.03.2022
MARCO ACKERMANN
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Gesellschaftsrecht

In der Differenzbereinigung zum Bundesgesetz zur Bekämpfung des missbräuchlichen
Konkurses beantragte die vorberatende RK-NR im Januar 2022 ihrem Rat, bei der
letzten materiellen Differenz dem Ständerat zu folgen. Diese Differenz betraf die Frage,
ob der Staat einen zahlungsunfähigen Schuldner bei öffentlich-rechtlichen
Forderungen zwingend auf Konkurs betreiben muss, so wie es der Vorentwurf und der
Ständerat vorgesehen hatten, oder ob er auch den Weg der Pfändung wählen darf, wie
es der Bundesrat nach der Vernehmlassung vorgeschlagen hatte. Eine Minderheit
Brenzikofer (gp, BL) wollte an letzterer Variante festhalten und eine Betreibung auf
Pfändung offenhalten. Brenzikofer argumentierte im Nationalrat im März 2022, dass die
Wahlfreiheit einen Kompromiss darstelle und damit Wettbewerbsverzerrungen,
Fehlanreize sowie hohe Konkurskosten für die Konkursämter und Gläubiger verringert
werden könnten – ein Argument, das auch die Kantone in der Vernehmlassung
vorgebracht hatten. Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy (mitte, VS)
argumentierte hingegen, das Wahlrecht würde dazu führen, dass Schuldner die
Rechnungen gegenüber der öffentlichen Hand mit tieferer Priorität behandelten, da die
öffentliche Hand in der Tendenz immer auf die günstigere Pfändung setzen würde.
Zudem sei es ungerecht, wenn der Staat dank des Wahlrechtes gegenüber Privaten
privilegiert würde, wenn dieser die preislich günstigere Variante der Pfändung wählen
könnte. Justizministerin Karin Keller-Sutter plädierte im Rat dafür, diese letzte
Differenz auszuräumen und erklärte, dass sich der Bundesrat mit beiden Varianten
anfreunden könne. Der Nationalrat stimmte daraufhin für die Variante mit einer
Betreibungspflicht und folgte damit mit 94 zu 77 Stimmen bei 3 Enthaltungen seiner
Kommissionsmehrheit und dem Ständerat. Für die Minderheit stimmten die
geschlossenen Fraktionen der SP, der GLP, der Grünen sowie wenige Vertreterinnen
und Vertreter der Mitte-Fraktion. Wenige Tage später räumte der Ständerat schliesslich
stillschweigend eine letzte technische Differenz betreffend die Platzierung eines
Gesetzestextes aus.

In den Schlussabstimmungen im März 2022 stimmte der Nationalrat dem Entwurf mit
141 zu 48 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu, wobei sämtliche Gegenstimmen und die
beiden Enthaltungen aus der SVP-Fraktion stammten. Wie Pirmin Schwander (svp, SZ)
bereits in der Herbstsession 2021 erläutert hatte, halte die SVP-Fraktion die Revision
für zu wenig effizient und zu wenig zielführend, da keine solide Datenbasis zur
Verfügung stehe, um die geeigneten Instrumente gegen den missbräuchlichen Kurs zu
definieren. Der Ständerat stimmte dem Geschäft einstimmig zu. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2022
MARCO ACKERMANN

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Florence Brenzikofer (verts, BL) invite le Conseil fédéral à analyser, par le biais d'un
rapport, les manières dont les cantines de la Confédération et les entreprises proches
de la Confédération pourraient être incitées à se fournir en produits locaux. L'élue
verte estime, en effet, que plusieurs raisons devraient pousser la Confédération à
montrer l'exemple en la matière. Ainsi, c'est, premièrement, une mesure qui
permettrait de réduire les émissions de CO2 de l'Administration fédérale.
Deuxièmement, les conditions de production des produits provenant des fermes
suisses sont connues. Troisièmement, cela permettrait de respecter les accords signés
à l'international par la Suisse, dont certains objectifs sont notamment reflétés dans
l'Agenda 2030 de l'ONU («promotion des pratiques durables dans le cadre de la
passation des marchés publics»). Finalement, acheter «suisse» est une manière directe
de soutenir la production agricole du pays et de soutenir la création de valeur en
Suisse. Ueli Maurer, pour le Conseil fédéral, a essayé de convaincre les parlementaires
de la non-nécessité de ce texte, la Confédération appliquant d'ores et déjà une
politique proactive en la manière. Cela n'aura pas suffi à faire échouer ce postulat. En
effet, 138 député.e.s de tous les partis ont soutenu la proposition Brenzikofer, tandis
que 51 voix provenant du Centre et de la droite ont vainement essayé de s'y opposer.
Trois parlementaires se sont abstenu.e.s. 10

POSTULAT
DATUM: 12.09.2022
KAREL ZIEHLI
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Le postulat Brenzikofer (vert-e-s, BL) a été classé par la chambre basse. Le Conseil
fédéral a, en effet, mis en place un nouveau concept de restauration pour
l'Administration fédérale. Les collaborateurs et collaboratrices de la Confédération se
verront offrir des menus qui respecteront, si possible, les principes de saisonnalité, de
régionalité et de l'agriculture biologique. En ce qui concerne les entreprises proches de
la Confédération, elles traitent avec des prestataires externes de services de
restauration appliquant les mêmes normes concernant les denrées alimentaires
suisses. Les objectifs du postulat sont ainsi atteints. 11

POSTULAT
DATUM: 12.06.2023
KAREL ZIEHLI

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Die Forderung nach einer Vorschrift, wonach in der Werbung für Motorfahrzeuge
jeweils auch auf eine alternative Mobilitätsform aufmerksam gemacht werden muss,
wurde im Nationalrat im März 2023 klar versenkt. Mit 124 zu 60 Stimmen bei 6
Enthaltungen folgte die grosse Kammer damit dem Antrag seiner KVF-NR und lehnte die
parlamentarische Initiative von Isabelle Pasquier-Eichenberger (gp, GE) ab. Geschlossen
für die Initiative stimmten die Fraktionen der Grünen und der SP (bei 6 Enthaltungen),
alle anderen Fraktionen sprachen sich geschlossen dagegen aus.
Während Pasquier-Eichenberger und Florence Brenzikofer (gp, BL) die Bevölkerung mit
der Massnahme für die Themen Klimaschutz, Luftverschmutzung, Lärmbelastung und
gesunder Lebensstil sensibilisieren wollten, erachtete etwa Kommissionssprecher
Matthias Bregy (mitte, VS) die Massnahme als «reine Symbolpolitik». Gregor Rutz (svp,
ZH) befand es zudem als stossend, dem Parlament eine «erzieherische Aufgabe» für die
Bevölkerung zuzuweisen. Der zweite Kommissionssprecher Olivier Feller (fdp, VD) fügte
an, dass die Initiative die Werbefreiheit und damit den ökonomischen
Freiheitsgedanken einschränke. Mit dem ablehnenden Entscheid des Nationalrats war
die Initiative erledigt. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2023
MARCO ACKERMANN

In der Sommersession 2023 stand die bundesrätliche Botschaft zum Unterhalt und
zum Ausbau des Schweizer Nationalstrassennetzes auf der Traktandenliste des
Nationalrats. In einer vierstündigen Debatte mit 39 Einzelabstimmungen, 98
Wortmeldungen und zwei Pausen befasste sich die grosse Kammer mit den vier Teilen
der Vorlage: Erstens stand mit dem «Bundesbeschluss über den Zahlungsrahmen
Nationalstrassen 2024-2027» der Kredit von CHF 8.8 Mrd. für Betrieb, Unterhalt und
Anpassungen an bestehenden Infrastrukturen zur Debatte. Dieser Teil der Vorlage war
in der KVF-NR und in der mitberichtenden FK-NR im Frühling 2023 weitestgehend
unbestritten gewesen. Zweitens beriet der Rat im Rahmen des «Bundesbeschluss über
den Ausbauschritt 2023» über Projekte zur Erweiterung des bestehenden
Nationalstrassennetzes. Der Kredit für die Realisierung dieser Projekte sowie für die
Planung von noch nicht beschlossenen Projekten war Gegenstand des dritten
Bundesbeschlusses «Verpflichtungskredit Ausbauschritt 2023». Diese letzteren beiden
Teile der Vorlage hatten in den vorberatenden Kommissionen zu deutlich mehr
Diskussionen geführt. Während in der FK-NR eine Minderheit von 11 zu 14 Stimmen gar
nicht erst auf diesen Teil der Vorlage eintreten wollte, verlangten in der KVF-NR zwei
Minderheiten die Rückweisung dieser Pläne an den Bundesrat. Die erste KVF-
Minderheit beabsichtigte dabei, klimapolitische Überlegungen stärker zu
berücksichtigen, die zweite Minderheit der KVF-NR wollte die bestehenden
Infrastrukturen mit einem alternativen Konzept stärker ausnutzen und damit gewisse
Ausbauten umgehen. Während verschiedene weitere Minderheiten in der KVF-NR
Verkleinerungen oder Anpassungen an den Ausbauplänen vornehmen wollten, war eine
Mehrheit mit 14 zu 11 Stimmen umgekehrt davon überzeugt, zwei weitere, vom
Bundesrat erst für einen späteren Zeitpunkt vorgesehene Projekte betreffend den
Ausbau der Strecke Le Vengeron (GE) - Coppet (VD) - Nyon (VD) ebenfalls schon in den
Ausbauschritt 2023 aufzunehmen. Der entsprechende Kredit sollte dafür um CHF 911
Mio. erhöht werden. Auf diesen Westschweizer Abschnitten bestehe Handlungsdruck
und die Ausbauten müssten prioritär behandelt werden, so die Ansicht dieser Mehrheit.
Der vierte Teil der Debatte befasste sich schliesslich mit dem «Netzbeschluss» und
damit mit der Auflistung aller bestehender oder noch zu realisierender
Streckenabschnitte zur Vollendung des gesamten Nationalstrassennetzes. Eine weitere
Minderheit der KVF-NR beantragte auch hier eine Änderung in der vorgeschlagenen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.05.2023
MARCO ACKERMANN
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Anpassung des Netzbeschlusses. 

Der Nationalrat folgte letztlich in allen vier Teilen der Mehrheit seiner vorberatenden
KVF-NR und erteilte sämtlichen Minderheits- und Einzelanträgen eine Absage. Geprägt
waren die Debatten von den gegensätzlichen Ansichten, die sich mit den mehrfach im
Rat geäusserten Maximen «wer Strassen sät, erntet Verkehr» und «wer Strassen
zweckmässig baut, steht weniger im Stau» zusammenfassen lassen. Die Ratslinke
kritisierte in der Debatte, dass der Ausbau der Nationalstrassen zu mehr Verkehr führen
werde, die Strasse gegenüber der Schiene attraktiver mache, das Stauproblem an
andere Strassenabschnitte verschiebe und der Klimapolitik zuwiderlaufe. Moniert
wurden zudem der Verlust von Kulturland, die Verschandelung der Landschaft sowie die
Lärmbelastung, unter der die Bevölkerung leide und gegen welche der Entwurf zu wenig
unternehme. Bürgerliche Votantinnen und Votanten unterstrichen hingegen die
Notwendigkeit der Ausbauten, um Staus zu verringern, dem wachsenden Verkehr
gerecht zu werden und den Umfahrungsverkehr in den Agglomerationen zu
unterbinden. Das Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft mache einen Ausbau der
Infrastruktur unumgänglich, so der Tenor auf der bürgerlichen Seite. Während sich die
Fraktion der Grünen prinzipiell gegen die Finanzierung und den Ausbau stemmte,
goutierte die SP-Fraktion den Unterhalt der bestehenden Autobahnen. Die GLP-
Fraktion stimmte teils mit dem bürgerlichen Ja-Lager, teils gesellte sie sich zum rot-
grünen Lager. Die bürgerlichen Parteien standen vereint für die Ausbauvorhaben ein.

Was die einzelnen Teile der Vorlage betrifft, so war der Bundesbeschluss über den
Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2024-2027 für Betrieb, Unterhalt und Ausbau im
Sinne von Anpassungen im Rat weitestgehend unbestritten. Ohne Gegenantrag trat der
Rat auf die Vorlage ein. Der Nationalrat zeigte sich damit einverstanden, dass in der
vierjährigen Periode insgesamt gut CHF 8.8 Mrd. in die bestehende Infrastruktur
investiert werden. Eine Minderheit Pasquier-Eichenberger (gp, GE) forderte im Rahmen
dieses Unterhalts-Budgets einen Passus, wonach Anpassungen nur vorgenommen
werden dürfen, wenn daraus keine Kapazitätserhöhung resultiere. Sie argumentierte,
dass mit Anpassungen nur die Sicherheit verbessert werden dürfe, eine Erhöhung des
Verkehrsaufkommens aber nicht wünschenswert sei. Verkehrsminister Albert Rösti
entgegnete, dass dies den Handlungsspielraum der Behörden massiv einschränken und
der Verkehrssicherheit zuwiderlaufen würde; solche Anpassungen – etwa zur Nutzung
des Pannenstreifens – würden zudem helfen, teure Ausbauten zu umgehen. Mit 120 zu
68 Stimmen bei 3 Enthaltungen folgte der Nationalrat hier seiner Kommission sowie
dem Bundesrat und lehnte den Minderheitsantrag ab, der von den geschlossenen
Fraktionen der SP und der Grünen unterstützt wurde. Letztlich gab der Nationalrat dem
Unterhaltsprogramm mit 162 zu 29 Stimmen grünes Licht, einzig die beinahe
geschlossene Fraktion der Grünen stimmte gegen den Kredit. 

Für deutlich mehr Diskussionsbedarf sorgten die Ausbaupläne für das
Nationalstrassennetz. Eine Minderheit Töngi (gp, LU) wollte diesen Teil der Vorlage
(Ausbauschritt 2023) an den Bundesrat zurückweisen und diesen dazu anhalten,
Umwelt- und Klimaaspekte stärker in die Vorlage einzuarbeiten.  Eine Minderheit Storni
(sp, TI) beantragte ebenfalls Rückweisung, verlangte aber, dass der Bundesrat ein
alternatives Konzept zum Ausbau erarbeitet und bestehende Infrastrukturen durch eine
intelligente und effizientere Ausnutzung besser auslastet. Das Schweizer Autobahnnetz
sei «im Zeitalter des Betons stehengeblieben» und das ASTRA lebe noch im «secolo
scorso», so die Kritik des Tessiner Sozialdemokraten. Die SP-Fraktion verlange deshalb,
dass das bestehende Netz dank digitaler Technologien besser und effizienter genutzt
wird. Beide Rückweisungsanträge versenkte der Nationalrat mit jeweils 106 zu 85
Stimmen bei 2 Enthaltungen, wobei sich die GLP-Fraktion zusammen mit zwei EVP-
Stimmen (Jost (evp, BE) und Studer (evp, AG)) auf die Seite der Linken schlug.  
Zu den weiteren geplanten Ausbauprojekten gab es ebenfalls verschiedene
Minderheitsanträge. Die Minderheit Töngi beantragte, dass auf den Vierspurausbau der
A1 auf der Strecke Wankdorf-Schönbühl (BE) und den Sechsspurausbau der A1 auf dem
Abschnitt Schönbühl-Kirchberg (BE) verzichtet wird. Töngi befürchtete, dass durch die
Ausbauten das Auto gegenüber dem öffentlichen Verkehr an Attraktivität gewänne, der
Strassenverkehr und das Lärmproblem zunähmen und die Klimaziele des Bundes
verfehlt würden. Der Nationalrat lehnte die beiden Streichungen mit 105 zu 86 Stimmen
bei 1 Enthaltung beziehungsweise mit 106 zu 87 Stimmen ab. Die GLP-Fraktion sowie die
beiden EVP-Abgeordneten Studer und Jost stellten sich dabei auf die Seite der Linken.
Die Diskussionen zur dritten Röhre am Rosenbergtunnel (SG) und der dazugehörigen
sogenannten «Spange Güterbahnhof» (SG) drehten sich um die Fragen, ob einerseits
nur die dritte Tunnelröhre gebaut werden sollte, auf die Spange Güterbahnhof aber zu
verzichten sei, wie dies eine Minderheit Aebischer (sp, BE) verlangte, oder ob
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andererseits dieser Ausbauschritt ganz gestrichen werden sollte, wie dies eine
Minderheit Schlatter (gp, ZH) beantragte. Die Minderheit Aebischer scheiterte mit 108
zu 84 Stimmen, die Minderheit Schlatter mit 123 zu 68 Stimmen bei 1 Enthaltung, wobei
die GLP-Fraktion beim Antrag Schlatter ins bürgerliche Nein-Lager wechselte.
Verzichten wollte eine Minderheit Brenzikofer (gp, BL) auch auf die Errichtung des
Rheintunnels (Birsfelden BL - Kleinhüningen BS). Die grüne Nationalrätin monierte, dass
dieser zusätzliche Tunnel vor allem dem Transitgüterverkehr zugutekomme und der
Schweizer Verlagerungspolitik zuwiderlaufe. Diesen Antrag versenkte der Nationalrat
mit 122 zu 70 Stimmen bei 1 Enthaltung. Hier stellte sich die GLP wiederum
grossmehrheitlich auf die Seite der bürgerlichen Fraktionen, die den Tunnelbau für die
Basler Osttangente der A2 befürworteten. Bei der Frage, ob es eine zweite Röhre beim
Fäsenstaubtunnel (SH) brauche, standen wiederum zwei Minderheitsanträge zur
Debatte. Während eine Minderheit Schaffner (glp, ZH) das Projekt zu verkleinern
versuchte, indem zwar der Tunnel errichtet, auf den Vierspurausbau nach dem
Anschluss Schaffhausen-Nord bis Herblingen (SH) aber verzichtet werden sollte, wollte
eine Minderheit Schlatter wiederum das ganze Projekt aus dem Ausbauschritt
streichen. Auch diesen Anträgen gab der Nationalrat mit 106 zu 86 Stimmen
beziehungsweise 123 zu 69 Stimmen jeweils eine Absage, wobei die GLP-Fraktion sowie
eine einzelne Stimme aus der Mitte-Fraktion bei der totalen Streichungsvariante ins
bürgerliche Nein-Lager wechselte. Der Nationalrat folgte zudem dem Ansinnen seiner
Kommission und nahm den Ausbauschritt in der Romandie Le Vengeron-Coppet-Nyon
gegen den Widerstand der Minderheit Pasquier-Eichenberger mit 104 zu 84 Stimmen
bei 3 Enthaltungen in den Entwurf auf. Hier gesellten sich die GLP-Fraktion und zwei
Stimmen aus der Mitte-Fraktion wieder zur ablehnenden linken Minderheit. Die
Gesamtabstimmung passierte dieser Teil der Vorlage mit 105 zu 82 Stimmen bei 2
Enthaltungen, wobei erneut die Fraktionen der SP, der Grünen und der GLP sowie die
die zwei EVP-Stimmen Studer und Jost die Minderheit bildeten. 

Gleichzeitig mit dem bundesrätlichen Entwurf nahm der Nationalrat an dieser Stelle ein
Postulat (Po. 23.3497) seiner KVF-NR für eine Korridorstudie zur A2 nach Italien an. Für
die Nationalstrasse N24 bei Stabio (TI) nach Gaggiolo (Italien) soll dabei geprüft werden,
ob eine Autobahnverbindung nach Italien auch über diesen Weg möglich wäre, anstatt
diesen nur über den stark frequentierten Übergang Chiasso-Brogeda an der Autobahn
A2 zu lenken. Die Minderheit Töngi versuchte auch hier, eine Ablehnung des Postulats
zu erwirken. Zur Kenntnis nahm der Nationalrat in diesem Rahmen auch zwei
Petitionen. Eine davon stammte von der FDP Thurgau und betraf die Umsetzung der
Bodensee-Thurtal-Strasse. Die andere war vom Verein umverkehR eingereicht worden
und verlangte, dass die Milliarden, welche für den Ausbau der Autobahnen gesprochen
werden sollen, stattdessen in den Klimaschutz investiert werden. 

In der Folge gab der Nationalrat auch grünes Licht für den Verpflichtungskredit zu den
beschlossenen Ausbauschritten sowie zur Planung von zukünftigen Vorhaben – wie etwa
Vorstudien zur Glatttalautobahn im Zürcher Oberland. Eine Minderheit Schneider
Schüttel (sp, FR) aus der mitberichtenden Finanzkommission versuchte vergebens, den
Rat davon zu überzeugen, gar nicht erst auf diesen dritten Teil der Vorlage einzutreten.
Die Sozialdemokratin argumentierte, dass der Ausbau zu mehr Verkehr führen werde,
das Auto insgesamt attraktiver mache und die Klima- und Umweltbelastung erhöhen
werde. Die finanziellen Mittel sollten besser dazu verwendet werden, die Biodiversität
zu stärken, den öffentlichen Verkehr zu fördern und die Zentren vom Verkehr zu
entlasten. Den Nichteintretensantrag lehnte der Nationalrat jedoch mit 108 zu 83
Stimmen bei 2 Enthaltungen ab. Die geschlossenen Fraktionen der SVP, der Mitte und
der FDP konnten sich erfolgreich gegen die ebenso geschlossenen Fraktionen der SP,
der GLP und der Grünen durchsetzen. Der bundesrätliche Gesamtkredit für den Ausbau
von CHF 4.354 Mia. versuchten die Minderheiten Töngi, Aebischer, Schlatter,
Brenzikofer und Schaffner schliesslich gemäss ihren Streichungsanträgen im zweiten
Teil der Vorlage zu kürzen – die Gesamtausgaben wären dabei auf zwischen CHF 2.481
Mrd. und CHF 4.181 zu liegen gekommen. Der Nationalrat wollte von diesen
Streichungsvorschlägen indessen nichts wissen, sondern erhöhte den
Verpflichtungskredit im Gegenteil konsequenterweise um die Kosten des hinzugefügten
Ausbauprojekts in der Romandie und legte den Kredit bei CHF 5.265 Mrd. fest. Die
Gesamtabstimmung passierte der Kredit mit 105 zu 82 Stimmen bei 2 Enthaltungen,
wobei die GLP und die zwei EVP-Stimmen wieder mit der Ratslinken stimmten. 

Zu guter Letzt standen im vierten Teil der Vorlage die Änderungen im Netzbeschluss zur
Debatte. Vor allem Änderungen betreffend den Grossraum Zürich wurden hier
beantragt. Der Bundesrat plante, den N1-Abschnitt «Zürich (Hardturmsportplatz) -
Platzspitz» durch «Zürich (Hardturmsportplatz) - Zürich (Pfingstweidstrasse)» zu

01.01.65 - 01.01.24 8ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



ersetzen. Eine Minderheit Schlatter versuchte hier erneut vergebens, ganz auf beide
Varianten zu verzichten. Der N3-Abschnitt «Zürich (Platzspitz) - Zürich (Wiedikon)»
sollte nach bundesrätlicher Ansicht ganz gestrichen werden. Ein Einzelantrag Haab (svp,
ZH) wollte das «Zürcher Ypsilon», also die soeben genannten Einträge N3 «Zürich
(Platzspitz) - Zürich (Wiedikon)» und N1 «Zürich (Hardturmsportplatz) - Platzspitz»,
hingegen beibehalten. Der Antrag für die Beibehaltung beider Abschnitte wurde jedoch
mit 96 zu 85 Stimmen bei 3 Enthaltungen beziehungsweise mit 115 zu 74 Stimmmen bei 1
Enthaltung abgelehnt, wobei nur die SVP-Fraktion und jeweils Teile der FDP- und Mitte-
Fraktionen für die Beibehaltung stimmten. Bei der bestehenden Bestimmung zur N11
«Zürich-Nord - Kloten-Süd», die der Bundesrat nicht anpassen wollte, verlangte eine
Minderheit Hurter (svp, SH), dass zwei Abschnitte ergänzt werden. Der Netzbeschluss
zur N11 sollte gemäss der Minderheit auch die Abschnitte «Kloten-Süd - Eglisau - Rafz -
Solgen (Grenze)» sowie «Jestetten-Hardt (Grenze) - Schaffhausen-Süd (N4)» umfassen.
Diese Minderheit erfuhr jedoch nur bei der geschlossenen SVP-Fraktion und wenigen
weiteren Stimmen aus dem bürgerlichen Lager Zuspruch. Ein weiterer Antrag befasste
sich zudem mit dem Raum Basel. Ohne dass der Bundesrat entsprechende Änderungen
beantragt hatte, wollte eine Minderheit Aebsicher den N2-Streckenabschnitt
«Basel/Weil am Rhein (Grenze) - Wiese- Basel (Gellert) 1», welcher im geltenden
Netzbeschluss aufgelistet war, durch «Basel/Weil am Rhein (Grenze) - Wiese - Hagnau»
ersetzen und neu «Wiese - Basel (Gellert) 3» aufführen. Er wollte damit erreichen, dass
nach dem Neubau des unterirdischen Rheintunnels gemäss dem Ausbauschritt 2023
die alte Autobahn zurückgebaut wird und dort anstelle von Asphalt wieder Grünflächen
entstehen können. Diese Änderung lehnte der Nationalrat jedoch mit 108 zu 85
Stimmen ab, wobei die GLP-Fraktion den Rückbau begrüsste und sich geschlossen auf
die Seite der Ratslinken stellte. 

In der Gesamtabstimmung standen sich zwei geschlossene Blöcke gegenüber. Während
die Fraktionen der SP und der Grünen die Gesamtvorlage ablehnten, nahmen alle
anderen Fraktionen sie ebenso geschlossen an. Mit 122 zu 67 Stimmen überwies der
Nationalrat den leicht modifizierten bundesrätlichen Entwurf an den Ständerat. Gemäss
Berichten von SRF planten Grüne sowie der VCS im Nachgang der nationalrätlichen
Debatte bereits, das Referendum gegen das Ausbauvorhaben (Teil 2 der Vorlage) zu
ergreifen. 13

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Florence Brenzikofer (gp, BL) reichte im März 2021 ein Postulat ein, mit welchem sie
einen Bericht über Anreize zur Vereinheitlichung der Tarifstrukturen im öffentlichen
Verkehr forderte. Sie vertrat die Ansicht, dass die derzeitige Tarifstruktur
unübersichtlich sei; insbesondere bei den überregionalen Abonnements sei es jedoch
wichtig, dass diese attraktiv seien, damit sie gegenüber dem Individualverkehr bestehen
können. Dadurch könne der öffentliche Verkehr zur Reduktion des CO2-Ausstosses auf
dem Gebiet der Mobilität beitragen. Der Bundesrat beantragte die Annahme des
Postulats. Dieses wurde in der Frühjahrssession 2022 vom Nationalrat behandelt,
nachdem es von Sandra Sollberger (svp, BL) und Benjamin Giezendanner (svp, AG)
bekämpft worden war. Dabei erläuterte Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga, dass
das Tarifsystem der Schweiz so komplex sei, weil es aus verschiedenen nationalen und
regionalen Tarifverbünden zusammengesetzt sei. Der Bundesrat begrüsse die
Bestrebungen zur Vereinfachung des Systems und sei auch bereit, während einer
gewissen Übergangsperiode diese Vereinheitlichung und Vereinfachung des
Tarifsystems finanziell zu unterstützen. Der Nationalrat stimmte dem Postulat in der
Folge mit 128 zu 55 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) deutlich zu. Nebst der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion lehnten auch 3 Mitglieder der Mitte-Fraktion das Postulat
ab. 14

POSTULAT
DATUM: 03.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Bei der Frage, ob Kantone und Gemeinden die Benützung der öffentlichen
Verkehrsmittel gratis ausgestalten können sollen, zeigte sich im Nationalrat in der
Frühjahrssession 2023 ein klarer Links-Rechts-Graben. Mit 126 zu 61 Stimmen bei 9
Enthaltungen unterlagen die Fraktionen der SP, der Grünen sowie ein Mitglied der
Mitte-Fraktion beim Antrag, der parlamentarischen Initiative Prezioso Batou (egsols, GE)
Folge zu geben, den anderen Fraktionen deutlich. Die Grünen-Nationalrätin Florence
Brenzikofer (gp, BL) erklärte im Rat als Minderheitsvertreterin, dass es bei der
verlangten Anpassung der Bundesverfassung nicht darum gehe, den ÖV flächendeckend
kostenlos auszugestalten: Der Initiative sei vielmehr aus «staatspolitischen Gründen»

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2023
MARCO ACKERMANN
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Folge zu geben, damit Gemeinden und Kantone die Möglichkeit erhielten, «aus
ökologischen oder aus gesellschaftspolitischen Gründen die Einführung von
kostenfreien öffentlichen Verkehrsmitteln zu diskutieren und darüber zu entscheiden».
Sie verwies damit auf eine im Jahr 2014 im Zuge des direkten Gegenentwurfs zur Fabi-
Initiative eingeführte Bestimmung in der Bundesverfassung, welche eine angemessene
Kostendeckung des öffentlichen Verkehrs durch die ÖV-Benutzenden verlangt. In der
Folge sei es in diversen Fällen zu juristischen Auslegungsschwierigkeiten über die
Vereinbarkeit mit den übergeordneten Bestimmungen gekommen, wenn Städte oder
Kantone über die Einführung von kostenlosem ÖV diskutiert hätten.
Kommissionssprecher Matthias Bregy (mitte, VS) warnte vor einem Paradigmenwechsel
und betonte, wie wichtig es sei, dass ÖV-Teilnehmende einen Kostenbeitrag leisteten.
Die Annahme der Initiative führe zu höheren Kosten, zu weniger Anreizen für
Investitionen, zu einer unangemessenen Giesskannenverbilligung und es gebe auch
keinen staatspolitischen Grund für eine Änderung, da wohl kein Kanton dazu bereit
wäre, die Kosten vollumfänglich zu tragen. Ins gleiche Horn blies auch
Kommissionssprecher Olivier Feller (fdp, VD), der es als «Illusion» bezeichnete, den ÖV
als kostenlos zu betrachten. Die Initiative war mit der Ablehnung im Nationalrat
erledigt. 15

Schiffahrt

In der Wintersession beriet der Nationalrat als Zweitrat die Übernahme von zwei
Übereinkommen zur europäischen Binnenschifffahrt in das Schweizer Recht.
Kommissionssprecherin Florence Brenzikofer (gp, BL) erläuterte im Namen der KVF-NR,
dass mit dem ersten Teil der Vorlage, der Genehmigung des Strassburger
Übereinkommens von 2012 (CLNI), der Anwendungsbereich des Abkommens
ausgeweitet, die Haftungshöchstgrenze für Schadensansprüche in der
Binnenschifffahrt erhöht und ein Verfahren für die Anpassung dieser Höchstgrenze
eingeführt wird. Der Bundesrat habe dabei vorgesehen, den Geltungsbereich des
Übereinkommens auf den Rhein bis Rheinfelden festzulegen, womit die weiteren
Wasserstrassen und Gewässer der Schweiz nicht vom Abkommen tangiert würden. Der
zweite Teil der Vorlage, die Genehmigung der Änderung des Übereinkommens über die
Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt
(CDNI), führt laut Brenzikofer einheitliche Umweltstandards sowie das
Verursacherprinzip ein und erhöht mit dem Verbot des unkontrollierten Entgasens im
Geltungsbereich des Übereinkommens den Gesundheits- und Umweltschutz. Dabei
würden keine finanziellen oder personellen Auswirkungen für Bund, Kantone und
Gemeinden erwartet. Wie bereits der Ständerat beschloss der Nationalrat ohne
Gegenantrag Eintreten und hiess im Anschluss beide Teile der Vorlage diskussionslos
gut. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den ersten Teil der Vorlage zum
CLNI mit 140 zu 42 Stimmen bei einer Enthaltung und den zweiten Teil zum CDNI mit 141
zu 40 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Die ablehnenden Stimmen stammten allesamt
aus der SVP-Fraktion. 

In derselben Session kam das Geschäft in die Schlussabstimmung. Der Nationalrat
genehmigte die beiden Teile des bundesrätlichen Entwurfs mit 134 zu 63 Stimmen bei
einer Enthaltung bzw. 134 zu 61 Stimmen bei 3 Enthaltungen, wobei sich die SVP-
Fraktion grossmehrheitlich gegen die Annahme des Entwurfes aussprach. Im Ständerat
herrschte Einstimmigkeit zugunsten der Annahme beider Teile der Vorlage. Damit war
die Übernahme der beiden Übereinkommen ins Schweizer Recht genehmigt und das
Geschäft erledigt. 16
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Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Nachdem er das Geschäft zuvor an seine Kommission zur eingehenden Beratung
zugewiesen hatte, nahm der Nationalrat zu Beginn der Wintersession 2020 die
Detailberatung des Covid-19-Geschäftsmietegesetz in Angriff.  Dem Rat lag ein stark
abgeänderter Entwurf einer knappen bürgerlichen Mehrheit der RK-NR vor, der einige
entscheidende Verschärfungen beinhaltete, darunter auch den Vorschlag, den
Vermietenden ihren Mietzins zu 50 Prozent statt wie bisher vorgeschlagen zu 60
Prozent zu erlassen. Auf der anderen Seite war die vorberatende Kommission den
Geschäftsmietenden in einigen Punkten entgegengekommen. Baptiste Hurni (sp, NE)
bezeichnete dies als «stratégie perverse» und unterstellte den Gegnerinnen und
Gegnern der Gesetzesvorlage, quasi mit einer neuen Gesetzesvorlage die fragile
Mehrheit für den bisherigen Entwurf zu zerstören. So kam es zur paradoxen Situation,
dass die Ratslinke und einzelne Vertretende der Mitte-Fraktion, die sich zu den
Befürwortenden der Gesetzesvorlage zählten, mit zahlreichen Minderheitsanträgen
versuchten, die von der mitte-rechts dominierten Kommissionsmehrheit eingebrachten
Anträge, die auch eine Ausweitung des Geltungsbereichs erzielen wollten – und dies
notabene für einen Entwurf, den die Kommissionsmehrheit am Ende der
Kommissionsberatungen abgelehnt hatte – zu verhindern. Ziel einer Minderheit
bestehend aus den Ratsmitgliedern Brenzikofer (gp, BL), Gugger (evp, ZH) und Hurni (sp,
NE) war es etwa, auf den Entwurf des Bundesrates zurückzukommen mit der Ausnahme,
dass sie sich – um die Erfolgschancen für die Zustimmung zu erhöhen – ebenfalls für
einen Mietzinserlass von 50 statt 60 Prozent einsetzten. Während die Anträge des Trios
die komplette GLP-Fraktion noch zu überzeugen vermochten, gelang es ihnen nicht
immer, genügend Stimmen aus der Mitte-Fraktion gegen die Anträge der
Kommissionsmehrheit zu sammeln. So erreichte die Minderheit – teilweise unterstützt
durch weitere Minderheiten –, dass lediglich die Vermietenden von einer
Härtefallregelung profitieren könnten und nicht ebenso die Mietparteien, wie dies die
Kommissionsmehrheit gefordert hätte. Zudem verhinderte sie, dass auch
Vertragsparteien von der Regelung ausgenommen worden wären, wenn der vereinbarte
Zins bereits stillschweigend bezahlt worden war. Und nicht zuletzt gelang es ihr, die von
der Kommissionsmehrheit eingeführte Bestimmung zu kippen, wonach das Gesetz nicht
anwendbar wäre, wenn eine der beiden Parteien vom Gericht verlangt, den Miet- oder
Pachtzins nach den allgemeinen massgebenden Bestimmungen des Obligationenrechts
festzulegen. Hier erhielt die Minderheit Unterstützung von Bundesrat Parmelin, der
meinte «l'application de la loi serait volontaire car son application pourrait être
empêchée en invoquant cette clause du code des obligations». Erfolglos blieben
Minderheitsanträge, die folgende Ausweitungen des Geltungsbereichs verhindern
wollten: 1) Die Ausdehnung des Geltungsbereichs auf alle Miet- und Pachtverträge zur
Nutzung von Geschäftsräumen, sofern deren Betrieb aufgrund behördlicher
Massnahmen stark eingeschränkt oder verboten worden war; gemäss Version des
Bundesrates wären nur Einkaufsläden, Bars, Restaurants, Freizeit- und
Unterhaltungsbetriebe, Betriebe mit Dienstleistungen mit Körperkontakt und
Gesundheitseinrichtungen von der Regelung eingeschlossen worden. 2) Die Aufhebung
der Einschränkung für die Dauer des Mieterlasses im Falle von
Gesundheitseinrichtungen; hier hätte der Bundesrat vorgesehen, dass diese nur für
eine maximale Dauer von zwei Monaten vom Mieterlass hätten profitieren können. 3)
Keine Opt-Out-Möglichkeit für Mietverhältnisse mit einem monatlichen Miet- oder
Pachtzins zwischen CHF 15'000 und CHF 20'000; der Bundesrat hatte eine solche für
beide Vertragsparteien vorgesehen. Nicht umstritten war indes die zeitliche Ausweitung
des Geltungsbereichs: So sollten Mietparteien etwa auch während weiterer Corona-
Wellen vom teilweisen Mietzinserlass profitieren können, sofern sie aufgrund
beschlossener staatlicher Massnahmen – im Unterschied zum bundesrätlichen Entwurf
auch wenn diese von den Kantonen oder den Gemeinden getroffen worden waren –
ihren Betrieb einschränken mussten. «Nach einer ebenso emotionalen wie fahrigen
Debatte» (NZZ) lehnte der Nationalrat den abgeänderten Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 100 zu 87 Stimmen (7 Enthaltungen) ab. Im Unterschied zur
nationalrätlichen Eintretensdebatte, wo die Fraktionen der GLP und der Mitte den
Entwurf noch fast einhellig respektive mit deutlichen Mehrheiten unterstützt hatten,
äusserten sich nur noch eine knappe Mehrheit der GLP-Fraktion sowie nicht ganz die
Hälfte der Mitte-Fraktion zugunsten eines Covid-19-Geschäftsmietegesetzes. 17
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Die RK-NR entschied Anfang Februar 2021, dass sie das Anliegen einer
parlamentarischen Initiative Hans Egloff (svp, BE) betreffend einer Verschärfung der
Regelungen zur Untermiete im Rahmen eines Vorentwurfs gemeinsam mit drei
weiteren hängigen parlamentarischen Initiativen zum Mietrecht (Pa.Iv. 16.458, Pa.Iv.
16.459 und Pa.Iv. 18.475) umzusetzen wolle. Mit 13 zu 10 Stimmen beantragte sie deshalb
dem Nationalrat, die Frist für die Umsetzung der Initiative ein zweites Mal um zwei
Jahre zu verlängern, bis zur Frühjahrssession 2023. Eine Minderheit rund um Florence
Brenzikofer (gp, BL) argumentierte in der Kommission und anschliessend im Nationalrat,
dass die Initiative ein Problem lösen wolle, das in der Praxis kaum existiere, und
beantragte deshalb die Abschreibung des Vorstosses. Der Nationalrat folgte der
Argumentation der Kommissionsmehrheit und stimmte mit 121 zu 71 Stimmen für die
Fristverlängerung. Einzig die Fraktionen der SP und der Grünen sowie einige
Abweichler und Abweichlerinnen aus den Reihen der Grünliberalen und der Mitte-
Fraktion stimmten für eine Abschreibung. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2021
ELIA HEER

In der Wintersession 2022 beschloss der Nationalrat, die Frist für die Behandlung einer
parlamentarischen Initiative von Hans Egloff (svp, ZH) betreffend die AB Schaffung
beweisbarer Kriterien für die Orts- und Quartierüblichkeit von Mieten um zwei Jahre
bis zur Wintersession 2024 zu verlängern. Die Fristverlängerung war von der
zuständigen RK-NR beantragt worden. Die Berichterstatterin Patricia von Falkenstein
(ldp, BS) und der Berichterstatter Vincent Maître (mitte, GE) erklärten in ihren Voten,
dass die Kommission mit der Ausarbeitung eines Entwurfs bisher noch zugewartet
habe, da sie erst noch das Ergebnis einer vom Bund lancierten Diskussion mit den
Sozialpartnern zum Mietrecht abwarten wollte. Nachdem diese Gespräche jedoch
gescheitert seien, habe die Kommission beschlossen, die Umsetzung der Initiative –
zusammen mit einer weiteren Initiative von Egloff – anzugehen. Sie habe bereits die
Verwaltung damit beauftragt, mögliche Umsetzungsvarianten auszuarbeiten. Die
Vertreterin der Kommissionminderheit, Florence Brenzikofer (gp, BL), plädierte derweil
für Abschreiben der Initiative. Die Auswirkungen der in der Initiative vorgeschlagenen
Änderungen seien verheerend, denn sie würden es Mieterinnen und Mietern
erschweren, Anfangsmietzinse anzufechten, argumentierte sie. Die Vermieterschaft
könnte derweil die Mieten einfach an die Marktpreise anpassen, was zu einem
allgemeinen Anstieg der Wohnungspreise führen würde, so Brenzikofer. Die Mehrheit
des Nationalrates stellte sich jedoch hinter die Kommissionsmehrheit und hiess die
Fristverlängerung mit 120 zu 66 Stimmen (bei einer Enthaltung) gut. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2022
ELIA HEER

In der Frühjahressession 2023 nahm sich der Nationalrat den von seiner RK
ausgearbeiteten Entwurf betreffende eine Beschleunigung des Verfahrens bei der
Kündigung des Mietverhältnisses wegen Eigenbedarf vor. Bereits das Eintreten auf die
Vorlage wurde kontrovers diskutiert. Eine Minderheit der RK, bestehend aus
Politikerinnen und Politikern von SP und Grünen, beantragte dem Rat, nicht auf die
Vorlage einzutreten. Christian Dandrès (sp, GE) und Baptiste Hurni (sp, NE) beklagten
beide in ihren Voten, dass der vorliegende Entwurf Teil einer Salamitaktik sei, bei der es
darum ginge, das Mietrecht schrittweise auszuhöhlen. Florence Brenzikofer (gp, BL)
befürchtete, dass durch die Vorlage das Machtgefälle zwischen Vermietenden und
Mietenden weiter vergrössert werde. Ausserdem sei die Vorlage unnötig, da
Vermieterinnen und Vermieter bereits heute das Recht hätten, bei dringendem
Eigenbedarf ihrer vermietenden Partei zu kündigen. Der Schutz der Mietenden solle
nicht weiter geschwächt werden, da schon jetzt Eigenbedarf sehr oft nur vorgeschoben
werde, um den Mieter oder die Mieterin loszuwerden und die Wohnung zu einem
höheren Preis weiterzuvermieten. Mitglieder der Fraktionen von SVP, FDP und Mitte
hielten dagegen. Vincent Maître (mitte, GE) war der Ansicht, dass es bei dieser Vorlage
nur darum gehe, dass Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer wieder das Recht
erhalten sollen, die von ihnen gekaufte Immobilie bewohnen zu können. Mit der
bestehenden Regelung, dass für die Kündigung bei Eigenbedarf ein «dringender
Eigenbedarf» geltend gemacht werden muss, sei dies oft unmöglich, da es schwierig
sei, die Dringlichkeit zu beweisen und dies ein langes juristisches Verfahren nach sich
ziehen könnte. Ähnlich äusserte sich Christa Markwalder (fdp, BE), die darüber hinaus
ausführte, dass stattdessen neu eine Kündigung bereits bei einem «bei objektiver
Beurteilung bedeutenden und aktuellen Eigenbedarf» möglich sein soll. Dies sei eine
ausgewogene und moderate Lösung, mit der der Schutz der Interessen der Mieterinnen
und Mieter weiterhin gewährleistet sei. Pirmin Schwander (svp, SZ) plädierte im Namen
der SVP-Fraktion ebenfalls für Eintreten. Er sehe in dieser Frage eher ein Machtgefälle
zugunsten der Mietenden und deshalb müsse der Eigenbedarf schneller und einfacher
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geltend gemacht werden können. Gespalten zeigte sich die GLP-Fraktion. Beat Flach
(glp, AG) war zwar prinzipiell mit dem Anliegen des Vorstosses einverstanden. Er liess
jedoch durchblicken, dass innerhalb der GLP-Fraktion auch einige der Meinung seien,
dass generell die Balance zwischen den beiden Lagern im Moment zulasten der
Mietenden gestört sei. Da es sich zudem nur um wenige Fälle handle, in denen es zu
langen Verfahren gekommen sei, sei es fraglich, ob man nun in diese Richtung
legiferieren solle. Als letztes äusserte sich noch Bundesrat Guy Parmelin. Dieser
beantragte dem Nationalrat im Namen des Bundesrates, nicht auf die Vorlage
einzutreten. Parmelin vertrat die Meinung, dass die aktuelle Regelung ausreichend sei,
um die Interessen beider Parteien zu schützen. Ausserdem komme es in der Praxis
nicht zu so vielen störenden Fällen, als dass sich eine legislative Intervention
rechtfertigen liesse. Entgegen diesem Antrag stimmte schliesslich eine Mehrheit des
Nationalrates für Eintreten auf die Vorlage (mit 108 zu 80 Stimmen, bei 1 Enthaltung). Zu
den geschlossen stimmenden Fraktionen von SP und Grünen gesellten sich auch acht
Mitglieder der GLP und drei Mitglieder der Mitte-Fraktion. In der Detailberatung galt es
anschliessend noch, über verschiedene Anträge der Minderheit auf Verschärfung der
Regelung zur Kündigung bei Eigenbedarf zu entscheiden. Diese wurden jedoch allesamt
abgelehnt. Schliesslich nahm der Nationalrat das Geschäft in der Gesamtabstimmung
mit 114 zu 79 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an. 20

Anfang März 2023 beriet der Nationalrat eine Vorlage, welche seine RK-NR aus einer
parlamentarischen Initiative Hans Egloff (svp, ZH) betreffend die «Vermeidung
missbräuchlicher Untermiete» ausgearbeitet hatte. Der Entwurf sah vor, dass für ein
neues Untermietverhältnis künftig die schriftliche Zustimmung der Vermieterin oder
des Verpächters erforderlich sein soll. Wenn dabei die Voraussetzungen nicht erfüllt
werden, soll der Vermieterin oder dem Verpächter ein ausserordentliches
Kündigungsrecht zustehen. Ausserdem soll die Vermieterschaft neu ein
Untermietverhältnis ablehnen können dürfen, wenn dieses für eine Dauer von mehr als
zwei Jahren vorgesehen ist. Die Vorlage wurde insbesondere von Mitgliedern der
Fraktionen der SP und der Grünen bekämpft. Es gäbe keinen gesetzlichen
Handlungsbedarf in dem Bereich, so etwa Florence Brenzikofer (gp, BL). Sie sah in der
Vorlage einen Versuch, den «ohnehin schwachen Kündigungsschutz in der Schweiz
weiter [abzubauen]». Insbesondere sei es unverhältnismässig, dass eine
ausserordentliche Kündigungsfrist zur Anwendung kommen könnte, bei
Untermietverhältnissen, die etwa wegen Formfehlern nicht den gesetzlichen Kriterien
entsprechen. Baptiste Hurni (sp, NE) und Raphael Mahaim (gp, VD) äusserten sich
ähnlich. Sie sahen aktuell nur ein Problem mit den Untermietverhältnissen in der
Schweiz, nämlich im Zusammenhang mit Plattformen wie Airbnb. Doch dann sollten
besser die Plattformen direkt reguliert werden, anstatt die Gesamtheit der
Untermietverhältnisse zu attackieren, so Mahaim. Anders als bei der unmittelbar
danach beratenen Vorlage betreffend die Kündigung bei Eigenbedarf äusserte sich bei
dieser Vorlage auch die GLP klar kritisch. Beat Flach (glp, AG) bezeichnete den Entwurf
als einen «bürokratischen Blockadeartikel, angereichert mit zusätzlichen Hürden und
Folgen für die Mieterinnen und Mieter». Auch Flach sah keinen Handlungsbedarf. Die
geltenden Regeln funktionierten und es sei deshalb unnötig und «unliberal», weitere
Bürokratie aufzubauen. Für die Vorlage plädierten die Fraktionen der SVP, FDP und
Mitte. Pirmin Schwander (svp, SZ) sagte, mit der Revision werde eine Unklarheit
behoben, darüber wie lange eine vorübergehende Abwesenheit und ein
Untermietverhältnis dauern kann. Das sei gerade auch in der aktuell herrschenden
Wohnungsnot wichtig, da Wohnungen, welche durch Untermiete blockiert seien, damit
frei würden. Christian Lüscher (fdp, GE) vertrat die Position der freisinnigen Fraktion,
welche aus ähnlichen Gründen wie Schwander und die SVP die Vorlage unterstützte.
Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) sprach sich für die Mitte-Fraktion ebenfalls für die
Vorlage aus. Die Untervermietung würde mit der Änderung gestärkt und die
Vermieterinnen und Vermieter geschützt. Es sei normal, dass es bei Verstössen gegen
Regelungen auch Sanktionen geben sollte, konterte er die Kritik unter anderem von
Florence Brenzikofer betreffend die ausserordentlichen Kündigungsfristen. Er liess
auch das Argument betreffend mehr Bürokratie nicht gelten. Mietverträge seien
grundsätzlich schriftlich, weshalb es kein zusätzlicher Aufwand sei, diese Frage in dem
Rahmen ebenfalls noch zu regeln. Bundesrat Guy Parmelin zeigte sich damit nicht
einverstanden. Im Namen des Bundesrates empfahl er dem Nationalrat, nicht auf die
Vorlage einzutreten, da die aktuellen Regelungen ausreichten, um Vermieterinnen und
Vermieter vor missbräuchlichen Untermietverhältnissen zu schützen. Auch er war der
Meinung, dass die Vorlage zu einem grösseren Bürokratieaufwand und zu
Rechtsunsicherheit führen würde. Letzteres weil der Entwurf eine nicht abschliessende
Liste an Gründen aufführte, wegen welchen der Vermieter oder die Vermieterin ein
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Untermietverhältnis ablehnen kann. Schliesslich sei auch die Dauer von zwei Jahren,
worüber hinaus es laut dem Entwurf der Vermieterschaft freistehen soll, die
Untermiete abzulehnen, zu kurz – insbesondere im Kontext von Untermietverhältnissen
von Geschäftsräumen. Entgegen dem Antrag des Bundesrates stimmte die Mehrheit des
Nationalrates jedoch für Eintreten auf die Vorlage (110 zu 82 Stimmen, bei 1 Enthaltung).
Alle Fraktionen stimmten geschlossen: diejenigen der Mitte, FDP und SVP für Eintreten,
diejenigen der SP, Grünen und GLP dagegen. In der Detailberatung befand der
Nationalrat anschliessend über mehrere Minderheitsanträge, welche aus linker Sicht
zum Ziel hatten, die Regelungen und damit die negativen Folgen abzuschwächen. Sie
wurden jedoch allesamt mit dem ungefähr gleichen Stimmenverhältnis abgelehnt. So
schritt die grosse Kammer zur Gesamtabstimmung, wo die Vorlage mit 108 zu 83
Stimmen (1 Enthaltung) angenommen wurde. 21

Raumplanung

Im Januar 2022 befasste sich die UREK-NR mit den parlamentarischen Initiativen von
Hans Egloff (svp, ZH) und Gregor Rutz (svp, ZH), welche beide eine Lockerung des
Schutzes von Ortsbildern nationaler Bedeutung zugunsten der Verdichtung der
Siedlungsfläche nach innen vorsahen. Mit der Begründung, dass erst noch ein
relevanter Bericht des ARE und des BAK abgewartet werden solle, hatte der Nationalrat
die Behandlungsfrist für die Initiativen in der Wintersession 2021 um zwei Jahre
verlängert. Dieser Bericht lag der Kommission in ihrer Sitzung im Januar nun vor. Die
Kommission betonte, dass der Bericht erneut zeige, dass gesetzliche Änderungen
vorerst nicht notwendig seien, da «mit einer frühzeitigen Planung und einer
konstruktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten gute Lösungen gefunden werden
können». Der Bund werde dafür bereits im Frühling 2022 einen Leitfaden zur
Anwendung des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder (ISOS) mit konkreten
Handlungsempfehlungen für Kantone, Städte und Gemeinden und deren Planungen
veröffentlichen. Daher beantragte die Mehrheit der UREK, die beiden Initiativen
abzuschreiben.

In der Frühjahrssession 2022 beugte sich der Nationalrat über die Initiativen. Michael
Graber (svp, VS) plädierte im Namen einer Kommissionsminderheit, die Initiative nicht
abzuschreiben, da die Anwendung des ISOS in der Praxis so falsch und restriktiv sei,
dass dies verdichtetes Bauen in der ganzen Schweiz erheblich erschwere. Vielmehr
brauche es gesetzliche Massnahmen. Eine Mehrheit des Rates folgte jedoch dem Antrag
der Kommissionsmehrheit und schrieb die beiden Initiativen mit 101 zu 80 Stimmen und
mit 101 zu 82 Stimmen ab. Für die Abschreibung stimmten die Fraktionen von SP,
Grünen und GLP. Geschlossen dagegen sprach sich nur die SVP-Fraktion aus, während
sich die Mitte und die FDP gespalten zeigten. 22
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In der Sommersession 2023 gelangte die zweite Etappe der Teilrevision des RPG erneut
in den Nationalrat. In der Wintersession 2019 hatte der Nationalrat als Erstrat
entschieden, nicht auf die Vorlage einzutreten. In der ständerätlichen Detailberatung in
der Sommersession 2022 waren Punkte, die der Nationalrat bei seiner Verweigerung,
auf den Entwurf einzutreten, kritisiert hatte, gestrichen worden. Kommissionssprecher
Mike Egger (svp, SG) bestätigte, dass die Stabilisierung der Zahl an Bauten im
Nichtbaugebiet und die Bodenversiegelung auch für den Nationalrat im Fokus stünden
und dass dies das grundlegende Ziel dieser neuen Etappe der RPG-Revision darstelle.
Auch wolle man mit den Instrumenten arbeiten, die bereits die kleine Kammer
vorgesehen hatte, so der Kommissionssprecher weiter. Diese beinhalteten ein
Planungsinstrument, Anreize und Sanktionen. Ersteres beauftrage die Kantone,
Richtpläne zu entwickeln, um das Stabilisierungsziel zu gewährleisten. Zweiteres
beinhaltete eine Abbruchprämie, welche darauf abziele, bestehende Bauten ausserhalb
der Bauzone zu reduzieren. Und nicht zuletzt sollen Sanktionen gegen Kantone ergriffen
werden, falls sich diese weigern würden, ihre Richtpläne anzupassen. So solle der Bau
von Gebäuden ausserhalb der Bauzone nur möglich sein, wenn diese auch
entsprechend kompensiert werden würden. 

Trotz dieser gemeinsamen Ziele beantragte die UREK-NR ihrem Rat, die Vorlage stark zu
vereinfachen und mehr auf landwirtschaftliche Interessen anzupassen. Weiter
beantragte eine mit Stichentscheid des Präsidenten gefällte und somit äusserst knappe
Kommissionsmehrheit, dass nicht mehr genutzte, landwirtschaftliche Anbauten zu
Wohnungen umfunktioniert werden dürfen. Zuletzt äusserte der Kommissionssprecher
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die Absicht der UREK-NR, die Vorlage auch dem Nationalrat als offiziellen indirekten
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative vorzuschlagen.

Bei der Eintrittsdebatte äusserten die unterschiedlichen Fraktionen ihre Voten: Kurt
Egger (gp, TG) rühmte im Namen der Grünen-Fraktion die UREK-NR für die deutliche
Verbesserung der Vorlage im Vergleich zum Entwurf des Ständerats. Die Fraktion würde
jedoch dem Entwurf nur zustimmen, falls die Umfunktionierung landwirtschaftlicher
Anbauten ausserhalb der Bauzone nicht angenommen werde. Der gleichen Ansicht
waren auch die Fraktionen der SP und GLP. Ebenso unterstützte die Mitte-Fraktion die
Stossrichtung und die Hauptelemente des Entwurfs der UREK-NR, wobei sie sich bei
der Umfunktionierung landwirtschaftlicher Anbauten gespalten zeigte. Die FDP-
Fraktionssprecherin Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG) begrüsste die Vorlage und
insbesondere den Gebrauch von Anreizen und äusserte ihre Absicht, im Grossen und
Ganzen der Mehrheit zu folgen – so auch in der Frage der Umfunktionierung
landwirtschaftlicher Anbauten. Schliesslich sprach sich auch SVP-Fraktionssprecher
Pierre-André Page (svp, FR) für die Vorlage im Sinne der Kommissionsmehrheit aus. In
der Folge trat der Nationalrat stillschweigend auf die Vorlage ein.

Der erste Block der Detailberatung beschäftigte sich mit den vorgeschlagenen
Abbruchprämien, den Richtplänen der Kantone und dem Gebietsansatz. Die
Abbruchprämien setzen einen finanziellen Anreiz, um zonenwidrige Bauten aus der
Landschaft verschwinden zu lassen. Finanziert werden sollten diese durch die
Mehrwertabgaben bei Um- und Aufzonungen. Der Nationalrat pflichtete der Mehrheit
seiner UREK bei, welche dem ständerätlichen Entwurf hinzugefügt hatte, dass die
Abbruchprämien ausschliesslich für rechtmässig erbaute Gebäude und Bauten gelten
sollen. Erfolglos blieben diesbezüglich die Minderheiten Paganini (mitte, SG) und Graber
(svp, VS), welche forderten, dass die Abbruchprämie lediglich für Bauten und Anlagen
ohne landwirtschaftliche und touristische Nutzung zur Anwendung kommen (Paganini)
und dass die Abbruchprämie nicht nur auf rechtmässig erbaute Bauten und Anlagen
beschränkt werden solle (Graber). Eine Minderheit Bulliard (mitte, FR) forderte zudem,
den unterschiedlichen finanziellen Voraussetzungen der Kantone bei den Beiträgen der
Abbruchprämie Rechnung zu tragen. Der Ständerat hatte bereits im Vorfeld
beschlossen, dass der Bund die Kantone bei ihren Aufwendungen finanziell
unterstützen könne, nun wollte die Minderheit um die Freiburger Nationalrätin diese
Bundesleistungen zusätzlich an die finanzielle Stärke der Kantone anpassen. Eine
Nationalratsmehrheit zog schliesslich den Minderheitsantrag dem Antrag der
Kommissionsmehrheit, welche die Verteilung der Bundesleistungen nicht weiter
spezifiziert hatte, vor. Einen anderen Kurs schlug dagegen eine Minderheit Vincenz (fdp,
SG) ein, welche sich dafür einsetzte, die Bestimmung gänzlich zu streichen. Dass der
Bundesrat hier Bundesmittel in die Hand nehme, entspreche nicht dem föderalen
Prinzip. Diese Minderheit blieb im Nationalrat jedoch ohne Mehrheit.

Die Mehrheit des Nationalrats teilte ferner die Meinung des Bundesrats und der
Kommissionsmehrheit, dass die Grundlagen zur Erstellung der kantonalen Richtpläne
weiter präzisiert werden sollten und stellte sich somit gegen eine Minderheit Rüegger
(svp, OW), welche dem Beschluss des Ständerats zustimmen wollte, welcher sich ein
Jahr zuvor gegen eine weitere Präzisierung gestellt hatte. Weiter sollte den speziellen
Gegebenheiten der Bergregionen im Sinne des Gebietsansatzes Rechnung getragen
werden, entschied der Nationalrat. Der Gebietsansatz sieht vor, dass durch
Spezialzonen, in denen nicht-standortgebundene Bauten erlaubt sind, die regionalen
und territorialen Eigenheiten der Kantone berücksichtigt werden könnten. Die Frage,
ob denn solche Sonderzonen lediglich in Bergregionen zum Zuge kommen sollten,
bildete schliesslich auch das von Michael Graber betitelte «Pièce de Résistance» des
ersten Blocks. Der Ständerat hatte sich in der Sommersession 2022 gegen eine
Beschränkung der Planungsfreiheit auf Bergkantone ausgesprochen, was auch eine
Minderheit Jauslin (fdp, AG) unterstützte. Insbesondere sei der Begriff «Berggebiet» für
die Minderheit nicht genügend klar definiert und zu arbiträr. Eine klare
Nationalratsmehrheit folgte aber dem Antrag seiner UREK-NR und wollte Sonderzonen
nicht in der gesamten Schweiz erlauben.

Im zweiten Block der Detailberatung beugte sich der Nationalrat unter anderem über
die Bestimmung, welche die UREK-NR mit 12 zu 12 Stimmen (mit Stichentscheid des
Präsidenten) vorgeschlagen hatte und bei welchem sich die Meinungen der Fraktionen
schieden. Dieser medial breit diskutierte und von Nationalrätin Martina Munz (sp, SH)
als «Schicksalsartikel» bezeichnete Artikel sah in der Version der knappen
Kommissionsmehrheit vor, altrechtlich erbaute Bauernhäuser ausserhalb der Bauzone
mitsamt angebauten Ökonomiebauten zur vollständigen Wohnnutzung zuzulassen. Eine
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Minderheit Flach (glp, AG) wollte den Artikel dagegen wieder streichen. Die Umnutzung
landwirtschaftlicher Bauten ausserhalb der Bauzone zum Wohnzweck benötige
ebenfalls eine entsprechende Infrastruktur. Somit führe diese Umfunktionierung zu
zusätzlichen Eingriffen in die Nichtbauzone und verstosse somit gegen den
Trennungsgrundsatz. Diesen Antrag abzuschwächen versuchte Nationalrat Graber
mithilfe eines Einzelantrags, welcher die Transformation altrechtlicher Bauernhäuser
lediglich in Berggebieten vorsah. Doch auch Grabers «süsses Gift» stelle eine
signifikante Untermauerung der Grundziele der Vorlage dar, konterte Ratskollege Flach.
Der GLP-Nationalrat konnte auf die Unterstützung aus dem links-grünen Lager zählen
und der Artikel wurde schliesslich auf Antrag der Minderheit Flach gestrichen, wobei
der Einzelantrag Graber erfolglos in der grossen Kammer blieb. 

Bei den Landwirtschaftszonen nahm der Nationalrat trotz zahlreicher
Minderheitsanträge keine substanziellen Änderungen am Beschluss des Ständerats vor.
In Umsetzung einer von beiden Räten gutgeheissenen Kommissionsmotion, welche eine
Verjährung des Anspruchs auf Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes nach 30
Jahren forderte, fügte der Nationalrat dem Entwurf jedoch eine Bestimmung hinzu.
Zuletzt besiegelte der Nationalrat die Vorlage als offiziellen indirekten Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative und stimmte dem entsprechenden Antrag seiner Kommission
zu. 

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf einstimmig an, womit das
Geschäft zur Differenzbereinigung zurück an den Ständerat ging. 23

In der Herbstsession 2023 begann die Differenzbereinigung der zweiten Etappe der
Teilrevision des RPG im Ständerat. Der Nationalrat hatte in der vorhergehenden
Sommersession den vom Ständerat angenommenen Entwurf, der auch einen indirekten
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative darstellen soll, in verschiedenen Punkten
abgeändert. 

Im Grossen und Ganzen zeigte sich der Ständerat kompromissbereit und stimmte in
verschiedenen Differenzen auf Antrag seiner UREK dem Nationalrat zu. An einigen
Entscheiden hielt der Ständerat hingegen fest, wobei er jeweils den Anträgen seiner
Kommissionsmehrheit folgte – so etwa betreffend die Abgaben bei Um- und
Aufzonungen. Der Nationalrat hatte eine Bestimmung ergänzt, gemäss welcher die
Gemeinden für Um- und Aufzonungen einen Mehrwertausgleich festlegen dürften,
sofern die Kantone keinen bestimmten. Die Mehrheit der UREK-SR beantragte, die
Bestimmung wieder zu streichen, da eine solche Regelung die Kompetenzordnung
verletzen würde. Eine Minderheit Zanetti (sp, SO) und der Bundesrat unterstützten
dagegen die Version des Nationalrats, da diese laut dem Minderheitensprecher eine
«vernünftige, pragmatische Lösung» darstelle, um angepasste Massnahmen auf lokaler
Ebene zu ermöglichen. Schliesslich konnte sich der Minderheitsantrag im Ständerat
nicht behaupten. Weiter hielt der Ständerat auf Anraten seiner Kommission an seinem
Entscheid fest, dass bei touristischer und landwirtschaftlicher Nutzung auch
Abbruchprämien geltend gemacht werden können, wenn auf dem gleichen Gelände
später ein Ersatzneubau erstellt wird. Dagegen hatte sich Heidi Z'Graggen (mitte, UR)
erfolglos mit einem Einzelantrag gewehrt. Dieser wollte dem Entscheid des Nationalrats
folgen, der im Falle eines Ersatzneubaus keine Abbruchprämien vorsah. Schliesslich
hielt der Ständerat an seinem Entscheid fest, dass die Kantone in ihren Richtplänen
gewisse Gebiete bestimmen könnten, in welchen eine Umnutzung von
landwirtschaftlichen Bauten zum vollständigen Wohnzweck zulässig wäre. Auch hielt er
an seinem Entscheid fest, Sonderzonen für nicht-standortgebundene Bauten in der
ganzen Schweiz zu ermöglichen. Der Nationalrat hatte sich in der vorherigen Session für
eine Beschränkung der Sonderzonen auf Berggebiete entschieden. Auch sprach sich
der Ständerat erneut dafür aus, dass Mobilfunkanlagen ausserhalb der Bauzone bewilligt
werden können, insofern dies zur Sicherstellung der ausreichenden Versorgung der
Mobilkommunikation unerlässlich sei. So verzichtete die kleine Kammer darauf, sich
dem Entscheid des Nationalrats, welcher eine Bündelung von Infrastrukturanlagen dem
Entwurf des Ständerats vorgezogen hatte, zu beugen. Angesicht der Annahme einer
Motion zur Ermöglichung von Gebieten mit Geruchsbelastung im Richtplan fügte der
Ständerat zusätzlich eine Bestimmung hinzu, wonach die Kantone bei Ein- und
Umzonungen Gebiete bezeichnen können, in denen die vorherige Geruchsbelastung
erhalten bleiben kann. 

Auch die UREK-NR zeigte sich in der Folge in vielen Punkten kompromissbereit und
beantragte dem Nationalrat, die meisten Differenzen zum Ständerat aus der Welt zu
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schaffen, was dieser denn auch tat. Insbesondere lenkte der Nationalrat, entgegen
einer Minderheit Wismer-Felder (mitte, LU), bei der Umnutzung landwirtschaftlicher
Bauten zum vollständigen Wohnzweck ein. Einzig an den Entscheiden des Nationalrats,
dass Sonderzonen lediglich in Berggebieten zum Einsatz kommen könnten und dass
Infrastrukturanlagen und Mobilfunkanlagen gebündelt werden sollten, entschied die
Kommissionsmehrheit festzuhalten. Eine erfolglose Minderheit Egger (gp, TG) hatte
gefordert, dass die Abbruchprämien nicht beim Ersatzneubau von Bauten ohne
landwirtschaftlichen Nutzen ausgerichtet werden solle, womit eine weitere Differenz
aufrecht erhalten worden wäre. Auf der anderen Seite hatte eine Minderheit Graber
(svp, VS) plädiert, betreffend Mobilfunkanlagen dem ständerätlichen Weg zu folgen,
konnte sich aber in der grossen Kammer nicht behaupten. Auch eine Minderheit
Vincenz-Stauffacher (fdp, SG), welche im Sinne des Ständerats für eine
gesamtschweizerische Anwendung von Sonderzonen präferierte, war zuvor im
Nationalrat unterlegenen. 

Noch in der gleichen Session beugte sich der Ständerat zum zweiten Mal über die
Vorlage, wobei nur noch wenige Differenzen zum Nationalrat verblieben. Weiterhin
entschied der Ständerat, an seiner Entscheidung bezüglich des Gebietsansatzes
festzuhalten und zonenfremde Nutzungen in der gesamten Schweiz statt lediglich in
Berggebieten zu erlauben. Dagegen lenkte die kleine Kammer betreffend die Bündelung
von Mobilfunkanlagen ein und passte sich dem Entscheid des Nationalrats an. Eine
weitere formelle Änderung seitens des Nationalrats übernahm der Ständerat
stillschweigend. Schliesslich lenkte der Nationalrat bei der letzten verbleibenden
Differenz ein und stimmte dem Entscheid des Ständerats zu, zonenfremde Nutzung
auch ausserhalb von Berggebieten zu erlauben. In der Schlussabstimmung wurde die
Vorlage daraufhin in beiden Räten einstimmig angenommen.

Nach der Verabschiedung der Vorlage, welche von den Räten als offizieller indirekter
Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative betitelt wurde, gaben die Initiantinnen und
Initianten im November 2023 den bedingten Rückzug der Landschaftsinitiative
bekannt. 24

Wohnungsbau und -eigentum

Mitte Juni 2021 reichte Michael Graber (svp, VS) eine parlamentarische Initiative ein, mit
welcher er eine Abänderung des Zweitwohnungsgesetzes forderte. Namentlich wollte
der Initiant erreichen, dass altrechtliche Hotels vollständig zu Zweitwohnungen
umgenutzt werden können sollen. Die bisherige Regelung sieht vor, dass nicht mehr
rentable, altrechtliche (also länger als seit dem 11. März 2012 bestehende)
Beherbergungsbetriebe zu 50 Prozent in Zweitwohnungen umgewandelt werden
können. Dies ist auf einen politischen Kompromiss bei der Ausarbeitung des
Zweitwohnungsgesetzes (ZWG) zurückzuführen. Graber begründete sein Anliegen
damit, dass die geltende Regelung sinnlos sei, denn ein nicht rentabler Hotelbetrieb
würde durch eine Halbierung seiner Fläche nicht plötzlich wirtschaftlich rentabler – im
Gegenteil. Nur wenn die gesamte Fläche umgenutzt werden könne, sei ein kompletter
Marktaustritt möglich. Eine vollständige Umnutzung eines Hotels und die Nutzung der
freiwerdenden Fläche für touristische Zwecke widerspreche zudem den Zielen des
ZWG nicht, da keine neuen Zweitwohnungen gebaut würden. 
Der Nationalrat befasste sich in der Wintersession 2021 mit dem Vorstoss. Dabei
vermochte sich die ablehnende Haltung einer Mehrheit der vorbehandelnden UREK-NR
durchzusetzen. Kommissionsprecherin Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG) sowie
Kommissionssprecher Christophe Clivaz (gp, VS) argumentierten, dass ein Marktaustritt
und eine Umnutzung zu Wohnraum bereits heute möglich seien, solange mindestens 50
Prozent der Nutzfläche als Erstwohnungen genutzt würden. Zudem wollte die
Kommission den bei der Ausarbeitung des ZWG ausgehandelten Kompromiss nicht
infragestellen. Die Initiative wurde mit 108 zu 76 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
abgelehnt. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
ELIA HEER

In der Herbstsession 2023 beugte sich der Nationalrat über einen Entwurf seiner UREK
zur Änderung des Zweitwohnungsgesetzes basierend auf einer parlamentarischen
Initiative Candinas (mitte, GR). Erstens sollen auf Antrag der UREK-NR altrechtlich
erbaute Zweitwohnungen um bis zu 30 Prozent erweitert und gleichzeitig auch auf
dieser Fläche in weitere Wohnungen unterteilt werden können. Nach geltendem Recht
existieren bereits ebendiese Optionen, allerdings können sie nicht simultan
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angewendet werden. Zweitens soll auch bei einem Wiederaufbau eine Erweiterung von
30 Prozent geltend gemacht werden können. Drittens soll dieser Wiederaufbau – bei
Einhaltung der baugesetzlichen Vorschriften – fortan auf der gesamten Parzelle erlaubt
sein. 

Eintreten auf die Vorlage wurde in der grossen Kammer ausgiebig diskutiert. Eine
Minderheit Suter (sp, AG) beantragte dem Rat, nicht auf die Vorlage einzutreten. Sie
verletze verfassungsmässige Vorgaben, welche im Zuge der Annahme der
Zweitwohnungsinitiative entstanden seien. Insbesondere sei in der Verfassung
verankert, dass der neue Bau und die Erweiterung von Zweitwohnungen zu unterlassen
sei, was aber bereits durch das geltende Recht verletzt werde. Die Vorlage der UREK-NR
würde den Verfassungsartikel noch weiter abschwächen was nach Ansicht von
Rechtsexperten und Rechtsexpertinnen eine «hochproblematische» Entwicklung sei.
Unterstützung erhielt der Minderheitsantrag Suter seitens der Fraktionen der SP, der
Grünen und der Grünliberalen. Unter anderem würde mit einer entsprechenden
Änderung des Gesetzes die einheimische Bevölkerung aus touristisch hochattraktiven
Ortschaften gedrängt werden. Weiter würde die Gesetzesvorlage Anreize zum Abbruch
von Liegenschaften schaffen, womit viel nicht rezyklierbarer Abfall einhergehe,
bemängelte Grünen-Fraktionssprecher Kurt Egger (gp, TG). Die Mitte-Fraktion
unterstützte dagegen den Entwurf der UREK-NR, da auf diese Weise das Bauen in der
Bauzone effizient genutzt werden könnte. Auch die FDP-Fraktion sah in der Vorlage ein
Mittel, eine höhere Verdichtung im Sinne der ersten Etappe der RPG-Revision zu
erreichen. Eine Mehrheit der Fraktion beabsichtige folglich, auf die Vorlage einzutreten
und in der Detailberatung den Anträgen der Mehrheit zu folgen, so Fraktionssprecherin
Christine Bulliard-Marbach (mitte, FR). Die gleichen Absichten hegte auch die SVP-
Fraktion, die sich laut Fraktionssprecher Michael Graber (svp, VS) für Eintreten
ausspreche. Schliesslich konnten sich die geschlossen stimmenden Fraktionen der SVP,
FDP und Mitte gegen eine links-grüne Minderheit behaupten und die grosse Kammer
beschloss mit 109 zu 78 Stimmen (bei 6 Enthaltungen), auf die Vorlage einzutreten.

In der Detailberatung fanden sich drei Minderheitenanträge sowie ein Einzelantrag,
welche jedoch in der grossen Kammer allesamt erfolglos blieben. Darunter fand sich
eine Minderheit Beat Flach, die sich an der Fassung des Bundesrats orientieren wollte,
dass lediglich für zusätzlich entstandene Wohnungen eine Nutzungsbeschränkung
gelten solle. Wenn im Zuge von Sanierungen und Abbruch zusätzliche Wohnungen
geschaffen würden, sollten diese zumindest im Rahmen der erweiterten Wohnfläche als
Erstwohnung dienen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte Martina Munz (sp, SH), die mit
ihrem Einzelantrag forderte, dass mindestens die Hälfte der zusätzlich entstandenen
Wohnungen als Erstwohnungen genutzt werden müssten. Eine Minderheit Clivaz (gp, VS)
wollte einerseits die parzelleninterne Standortverschiebung strenger reguliert haben,
als dies im Entwurf der UREK-NR vorgesehen sei. Andererseits solle die Möglichkeit, im
Zuge einer Sanierung oder Wiederaufbaus neue Wohnungen zu schaffen, nur in
bestimmten Gemeinden zum Zuge kommen.

In der Gesamtabstimmung sprachen sich die geschlossenen Fraktionen der SVP und der
Mitte sowie eine grosse Mehrheit der FDP-Fraktion für die Vorlage aus, womit der
Entwurf mit 105 zu 80 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) angenommen wurde. 26

Umweltschutz

Naturschutz

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2022 als Erstrat mit der
Biodiversitätsinitiative sowie mit dem indirekten Gegenvorschlag. Die umfassende
Vorlage wurde während drei Sitzungen und in über 160 Wortmeldungen diskutiert. Als
erstes wurden das Volksbegehren und der Gegenvorschlag von den
Kommissionssprechern Matthias Jauslin (fdp, AG) und Christophe Clivaz (gp, VS)
vorgestellt. Matthias Jauslin betonte die Wichtigkeit einer intakten Biodiversität für das
Wohlergehen der Bevölkerung, aber auch der Wirtschaft. Leider sei rund ein Drittel der
bekannten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten in der Schweiz vom Aussterben bedroht – und
dies, obwohl die Schweiz seit 2012 über die Biodiversitätsstrategie und den
dazugehörigen Aktionsplan verfüge. Da die bislang unternommenen Anstrengungen
nicht genügten, um dem Schwinden der Biodiversität Einhalt zu gebieten, brauche es
nun griffige Massnahmen. Der Kommissionsmehrheit ginge die Volksinitiative dabei
jedoch zu weit, sie schränke insbesondere den Handlungsspielraum von Bund und
Kantonen zu stark ein. Die UREK-NR setze daher mehrheitlich auf den Gegenvorschlag
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in Form einer Änderung des NHG. Daran anschliessend bat Ursula Schneider Schüttel
(sp, FR), Präsidentin von Pro Natura und Mitglied des Initiativkomitees, um
Unterstützung für ihren Minderheitsantrag, der die Annahme der Volksinitiative
empfehlen wollte. Schneider Schüttel liess es dabei jedoch bei einem allgemeinen
Votum bleiben und ging nicht auf die Unterschiede zwischen Volksinitiative und
Gegenvorschlag ein. Michael Graber (svp, VS) hingegen votierte mit seinem
Minderheitsantrag dafür, die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen und nicht auf den
Gegenvorschlag einzutreten. Graber vertrat die Ansicht, dass die Biodiversität in der
Schweiz nicht schlecht dastehe. Initiative und Gegenvorschlag seien daher gar nicht
notwendig. Falls die Initiative oder der Gegenvorschlag angenommen werde, würden
insbesondere die Landwirtschaft und die Energieproduktion darunter leiden, so
Graber.

Danach folgten die Voten der Fraktionen:
Die Grünen sprachen sich sowohl für die Initiative als auch für den Gegenvorschlag aus.
Während Delphine Klopfenstein (gp, GE) darauf hinwies, dass die Klimakrise und der
Biodiversitätsverlust zusammen angegangen werden müssten, betonte Bastien Girod
(gp, ZH), dass für die Grünen insbesondere die Steigerung der Qualität in ohnehin
bereits geschützten Gebieten sowie die Vernetzung der Lebensräume im Zentrum
stehe.
Auch die SP-Fraktion unterstützte beide Projekte. Martina Munz (sp, SH) unterstrich,
dass die Landwirtschaft auf die Biodiversität angewiesen sei, da diese die
Bodenfruchtbarkeit und die Bestäubung sichere und damit erst die
Ernährungssicherheit garantiert werden könne. 
Die GLP-Fraktion unterstützte die Initiative teilweise, sprach sich aber geschlossen für
Eintreten auf den Gegenvorschlag aus. Roland Fischer (glp, LU) bemängelte, dass die
Schweiz bislang quasi tatenlos zugesehen habe, wie die Biodiversität immer weiter
abgenommen habe. Die Schweiz stehe im internationalen Vergleich sehr schlecht da.
Folglich müssten die entsprechenden finanziellen Mittel für den Erhalt der Biodiversität
bereitgestellt werden, da ein weiterer Verlust an Biodiversität die Schweiz viel teurer zu
stehen kommen werde.
Die FDP.Liberale-Fraktion hingegen unterstützte den indirekten Gegenvorschlag
mehrheitlich, wie Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG) ausführte. Allerdings sei bei
der Ausgestaltung des NHG darauf zu achten, dass die Zielkonflikte, insbesondere
zwischen der Produktion erneuerbarer Energien und dem Schutz der Biodiversität,
immer durch eine umfassende Güterabwägung, die auch die Interessen der Wirtschaft
miteinbeziehe, gelöst würden. Die Initiative lehnte die Fraktion mit dem Verweis ab,
dass dadurch praktisch die ganze Schweiz unter Schutz gestellt würde.
Die Mitte-Fraktion zeigte sich ähnlich wie die FDP-Fraktion gespalten bei der Haltung
zum Gegenvorschlag; die Initiative lehnte sie ab. Wie Priska Wismer-Felder (mitte, LU)
ausführte, würde die Initiative dazu führen, dass die Produktion von Nahrungsmitteln
eingeschränkt würde, was die Versorgungssicherheit in Frage stellen würde. Beim
Gegenvorschlag stosse insbesondere das Flächenziel von 17 Prozent an Flächen, die
dem Schutz von Lebensräumen und Arten dienen (so genannte Kerngebiete), auf
Widerstand in ihrer Fraktion. Sie bemängelte zudem, dass «die Flächen, auf denen
heute schon aktive Biodiversitätsförderung betrieben wird, [...] den 17 Prozent
Kerngebiet nicht angerechnet werden» könnten. Eine Minderheit der Mitte-Fraktion
gehe jedoch davon aus, dass der Gegenvorschlag die Biodiversität fördere, ohne die
Versorgungssicherheit in den Bereichen Ernährung und Energie zu schwächen.
Die SVP-Fraktion lehnte schliesslich sowohl die Initiative als auch den Gegenvorschlag
ab. Pierre-André Page (svp, FR) bezeichnete die Initiative als extrem und sprach von
einer Diktatur der Biodiversität auf Kosten der Landwirtschaft und der Energie. Aber
auch der Gegenvorschlag sei abzulehnen, zumal er teilweise sogar weiterginge als die
Initiative.
Auch Umweltministerin Sommaruga äusserte sich in ihrem Eintretensvotum zu diesem –
für sie – vermeintlichen Widerspruch. Sommaruga zeigte sich erstaunt, dass versucht
werde, den Schutz der Biodiversität gegen die Landwirtschaft auszuspielen, da diese
sich doch gegenseitig bedingten. 
Bevor der Rat zur Detailberatung überging, wurde der Nichteintretensantrag Graber mit
106 zu 78 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt. Die geschlossen stimmende SVP-
Fraktion, eine Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie einzelne Mitglieder der FDP-Fraktion
stimmten gegen Eintreten.

Anschliessend befasste sich der der Rat in einem ersten Block der Detailberatung mit
den Themen hohe Baukultur und ökologische Infrastruktur. 
Zuerst stimmte der Nationalrat einer Minderheit Müller-Altermatt (mitte, SO) zu,
welcher den Begriff «Schönheit» aus dem Zweckartikel streichen wollte. Andere
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Minderheiten, wie etwa diejenige von Michael Graber zur Entfernung der Vernetzung
der für Tiere und Pflanzen wichtigen Lebensräume aus dem Zweckartikel, fanden keine
Mehrheit. Graber hatte vergeblich argumentiert, dass ein «Netz von grünen Korridoren,
von grünen Autobahnen» keinen Platz mehr für die Menschen übrigliesse. Sodann
beschloss der Nationalrat stillschweigend, der Kommission zu folgen und die
Bestimmungen zur hohen Baukultur aus dieser Vorlage zu streichen und in einer Motion
(22.3892) anzugehen. Diese Motion forderte den Bundesrat dazu auf, gesetzliche
Bestimmungen zur Förderung der Baukultur im Rahmen der nächsten Kulturbotschaft
2025-2028 vorzuschlagen. Der Bundesrat hatte dieses Vorgehen der Auslagerung und
die Motion zuvor unterstützt.
Im Anschluss stimmte der Rat über einen viel diskutierten Minderheitsantrag II Jauslin
ab, welcher im Artikel über die ökologische Infrastruktur den festen Prozentsatz an
Kerngebieten an der Landesfläche streichen wollte und stattdessen dafür plädierte, die
Definition von Kerngebieten dem Bundesrat zu überlassen. Dieser solle dabei neben
den Biotopen von nationaler Bedeutung auch so genannte Biodiversitätsgebiete von
nationaler Bedeutung bezeichnen und die Ziele für diese Gebiete festlegen können. Die
Kantone sollen gemäss Jauslin die zur Erreichung der Ziele notwendigen Massnahmen
ergreifen und die Umsetzung sicherstellen. Ursula Schneider Schüttel legte als
Sprecherin dieser Minderheit dar, dass eine Nutzung dieser Biodiversitätsgebiete und
Vernetzungsgebiete durch die Landwirtschaft nicht ausgeschlossen sei. Auch könnten
in diesen Gebieten alternative Energieerzeugungsanlagen betrieben werden. Die
Kommissionsmehrheit wollte hingegen eine abschliessende Liste an Gebieten festlegen,
welche als Kerngebiete kategorisiert werden können. Bundesrätin Sommaruga zeigte
sich offen gegenüber dem Minderheitsantrag Jauslin, zumal damit womöglich gewisse
Abwehrreflexe gegenüber dem fixen Flächenziel von 17 Prozent gestoppt werden
könnten. In den Abstimmungen obsiegte der Antrag II Jauslin gegenüber der
Kommissionsmehrheit und auch gegenüber zwei weiteren Minderheiten und einem
Einzelantrag Müller-Altermatt. Diese Minderheitsanträge hatten einen Anteil der
Kerngebiete an der Landesfläche von 30 Prozent (Klopfenstein Broggini), die
Bekämpfung der Vergandung und Verwaldung der Landwirtschaftsflächen (Graber)
sowie eine bessere Honorierung der Leistungen der Landwirtschaft (Müller-Altermatt)
gefordert.

In einem zweiten Block der Detailberatung wurden weitere Änderungen des NHG sowie
anderer Erlasse diskutiert. Dabei blieben alle Minderheitsanträge bis auf einen
erfolglos. So lehnte der Rat etwa die erneut geforderte Streichung der Vernetzung von
Schutzgebieten – dieses Mal der Biotope von nationaler Bedeutung – ab (Minderheit
Rüegger; svp, OW) und konnte sich auch nicht für das Verbot der Übertragung von
Vollzugsaufgaben an Private erwärmen (Minderheit Rösti; svp, BE). Abgelehnt wurde
aber auch ein Antrag von links-grüner Seite, welcher die Vernetzung für bedrohte und
prioritäre Tier- und Pflanzenarten stärker fördern wollte (Minderheit Clivaz). Hingegen
vermochte sich die Minderheit Schneider Schüttel mit ihrem Anliegen, auch die Biotope
von regionaler Bedeutung in den ökologischen Leistungsnachweis aufzunehmen, mit
Stichentscheid von Ratspräsidentin Kälin (gp, AG) knapp durchzusetzen. Der Mehrheit
folgend angenommen wurde sodann eine Ergänzung des JSG, wonach der Bundesrat im
Einvernehmen mit den Kantonen Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung
bezeichnen kann; diese dienen der grossräumigen Vernetzung der Lebensräume der
Wildtiere.

In der Gesamtabstimmung sprach sich die grosse Kammer mit 104 zu 83 Stimmen bei 5
Enthaltungen für den Entwurf des indirekten Gegenvorschlags aus. Dagegen votierten
die geschlossen stimmende SVP-Fraktion, eine Mehrheit der Mitte-Fraktion sowie
einzelne Mitglieder der FDP.Liberalen-Fraktion. Bei der Abstimmung zur Volksinitiative
sprach sich der Rat mehrheitlich dafür aus, die Initiative zur Ablehnung zu empfehlen
(101 zu 72 Stimmen bei 19 Enthaltungen), wobei ähnliche Koalitionen zu beobachten
waren wie bei der Abstimmung zum indirekten Gegenvorschlag; die Enthaltungen
stammten zu einem grossen Teil von der GLP-Fraktion. Zudem verlängerte der
Nationalrat die Behandlungsfrist für die Volksinitiative bis zum 8. März 2024. 27
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Allgemeiner Umweltschutz

In der Sommersession 2022 behandelte der Nationalrat das von Isabelle Pasquier-
Eichenberger (gp, GE) geforderte Verbot des sogenannten Greenwashing. Die Initiantin
kritisierte, dass Greenwashing («écoblanchiment») dazu führe, dass sich
Konsumentinnen und Konsumenten für Produkte oder Dienstleistungen entschieden,
die in Wahrheit nicht nachhaltig seien. Dies habe zur Konsequenz, dass der notwendige
ökologische Wandel gebremst werde. Zudem führe Greenwashing auch zu einer
Wettbewerbsverzerrung zu Ungunsten von Marken und Firmen, welche tatsächlich den
ökologischen Fussabdruck ihrer Produkte verringern. Florence Brenzikofer (gp, BL)
ergänzte für die Kommissionsminderheit, die sich für die Initiative einsetzte, dass eine
kürzlich in der EU durchgeführte Studie zum Schluss gekommen sei, dass rund zwei
Drittel der Konsumentinnen und Konsumenten kaum in der Lage seien, «falsche
Aussagen über die Klimaeigenschaften gewisser Produkte von Fakten zu
unterscheiden». Brenzikofer wies auch darauf hin, dass die Schweiz insbesondere im
Finanzbereich noch Aufholbedarf aufweise; es sei für die Kundinnen und Kunden sehr
schwierig herauszufinden, ob ein als nachhaltig angepriesener Fonds auch tatsächlich
klimafreundlich sei. Die Mehrheit der RK-NR, welche der Initiative keine Folge geben
wollte, sei der Meinung, dass die geltende Gesetzgebung für die Ahndung von
Greenwashing genüge, betonte Patricia von Falkenstein (ldp, BS). Zudem habe die
Verwaltung darauf hingewiesen, dass das Thema Greenwashing eher im USG als im UWG
behandelt werden solle. Die geforderte Ergänzung sei schliesslich kaum mit dem
strafrechtlichen Legalitätsprinzip in Einklang zu bringen, da die Ergänzung nicht
genügend präzise formuliert sei. Konkret sei das Kriterium «Verschleierung von
Auswirkungen auf das Klima» kaum messbar und ein Verstoss gegen dieses könne daher
nicht sanktioniert werden, fasste von Falkenstein die Anmerkungen der
Bundesverwaltung zusammen. Die Mehrheit der grossen Kammer schloss sich diesem
Votum an und entschied mit 141 zu 67 Stimmen (bei 1 Enthaltung), der Initiative keine
Folge zu geben. Die geschlossen stimmenden SP- und Grünen-Fraktionen sowie 3
Mitglieder der Mitte-Fraktion unterlagen somit. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Klimapolitik

Im April 2022 präsentierte die UREK-NR ihren indirekten Gegenvorschlag zur
Gletscherinitiative in Form eines neuen Bundesgesetzes über die Ziele im Klimaschutz.
Die Kommission verfolgte mit dem indirekten Gegenvorschlag das Ziel, möglichst rasch
ein Gesetz in Kraft zu setzen um damit netto Null bis 2050 erreichen zu können. Für die
verschiedenen Sektoren wurden unterschiedliche Dekarbonisierungsziele definiert: Der
Gebäude- und der Verkehrssektor sollen bis 2050 klimaneutral werden; die Industrie
bis zum selben Zeitpunkt 90 Prozent weniger Treibhausgase ausstossen (im Vergleich zu
1990). Für die Reduktion ist ein Absenkpfad mit Zwischenzielen vorgesehen, so sollen
etwa bis 2040 insgesamt bereits 75 Prozent weniger Emissionen ausgestossen werden.
Mit dem Gesetzesentwurf sollen auch die Finanzflüsse von Schweizer Institutionen
klimaverträglich ausgerichtet und die Anpassungsmassnahmen an den Klimawandel
intensiviert werden. Die UREK-NR sah für diese Ziele verschiedene
Förderungsinstrumente vor. So sollen etwa neue Technologien für die Reduktion von
Treibhausgasemissionen während 6 Jahren mit CHF 1.2 Mrd. unterstützt werden.
Zudem sah der Entwurf ein Förderprogramm im Umfang von jährlich CHF 200 Mio. für
den Ersatz von fossil und elektrisch betriebenen Heizungen sowie für
Gebäudesanierungen vor. Für die Umsetzung dieses Förderprogramms sind
Änderungen am EnG vorgesehen. Für die Umsetzung der übrigen Ziele werde der
Bundesrat allen voran im CO2-Gesetz Massnahmen vorschlagen.
Eine Minderheit der UREK-NR um Michael Graber (svp, VS) lehnte den
Gesetzesvorschlag ab und beantragte Nichteintreten. Sie schätzte die Ziele und
Massnahmen des vorgesehenen Gesetzes als unverhältnismässig und finanzpolitisch
untragbar ein. 29
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Die grosse Kammer beschäftigte sich in der Sommersession 2022 mit dem stärkeren
Einbezug der Wissenschaft in der Klimapolitik, wie ihn Ständerat Othmar Reichmuth
(mitte, SZ) in einer Motion gefordert hatte. Ursula Schneider Schüttel (sp, FR) und
Michael Graber (svp, VS) erläuterten den Standpunkt der Mehrheit der UREK-NR, welche
die Motion zur Ablehnung empfahl. Die Kommissionsmehrheit stimme mit dem
Motionär überein, dass der Einbezug der Wissenschaft in der Politik – gerade in
Klimafragen – von grösster Bedeutung sei. Sie kam jedoch zum Schluss, dass das
Anliegen der Motion mit dem Mandat des UVEK an die SCNAT-Plattform ProClim bereits
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erfüllt sei. ProClim verfüge über ein breites interdisziplinäres Netzwerk an Forschenden
in Klimafragen. Zudem sei es besser, «für einzelne Fragen ad hoc die zu
konsultierenden Kreise beizuziehen», anstatt ein eigenes Sekretariat mit
entsprechenden Kosten- und Bürokratiefolgen einzurichten, so Graber. Die Kompetenz
von ProClim wollte auch Minderheitensprecherin Christine Bulliard-Marbach (mitte, FR)
nicht in Frage stellen. Sie vertrat jedoch die Ansicht, dass es noch mehr brauche, um
den Herausforderungen in der Klimapolitik beizukommen. So sei ProClim beispielsweise
alleine vom UVEK mandatiert worden, der Klimawandel betreffe aber alle
Departemente. Daher müsse ein Expertengremium alle Departemente beraten. Auch
müsse eine solche Expertengruppe die ganze Vielfalt der Akteurinnen und Akteure
abbilden, also auch Personen aus der Zivilgesellschaft sowie der Wirtschaft. Die
Mehrheit des Nationalrates sah dies indes anders und lehnte die Motion mit 97 zu 72
Stimmen bei 13 Enthaltungen ab. Neben der FDP.Liberalen- und der SVP-Fraktion
stimmte auch die gesamte SP-Fraktion gegen den Vorstoss. 30

Der Nationalrat diskutierte in der Sommersession 2022 ausführlich über den indirekten
Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative: In zwei Sitzungen und in insgesamt über 130
Wortmeldungen tauschten sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier über die
zukünftige Klimapolitik aus.
Die Sprechenden der Kommission, Susanne Vincenz-Stauffacher (fdp, SG) und Roger
Nordmann (sp, VD), präsentierten die Vorlage: Diese stelle ein Rahmengesetz dar, in
welchem zum einen die Ziele mit CO2-Absenkpfaden für einzelne Sektoren festgelegt
worden seien und welches zum anderen auch bereits einzelne finanziell wirksame
Massnahmen enthalte. Die UREK-NR-Sprecherin betonte, dass dieser Entwurf im
Gegensatz zum von der Stimmbevölkerung abgelehnten CO2-Gesetz keine Erhöhung
von Abgaben und keine neuen Steuern beinhalte. Anschliessend begründete Michael
Graber (svp, VS) im Namen seiner Minderheit den Antrag auf Nichteintreten. Erstens
lehne die Minderheit den indirekten Gegenvorschlag aus demokratiepolitischen
Gründen ab: So habe die Stimmbevölkerung vor ziemlich genau einem Jahr die Revision
des CO2-Gesetzes abgelehnt, dessen Ziele mit dem vorliegenden Entwurf quasi
identisch seien; diesen Volkswillen gelte es zu respektieren. Zudem wolle die
Kommission mit dem indirekten Gegenvorschlag das Ständemehr umgehen, da dieses
bei einem allfälligen fakultativen Referendum im Gegensatz zur Initiative nicht
notwendig sei. Zweitens sei das vorliegende Gesetz «unredlich», da das Hauptproblem
für die Klimabilanz der Schweiz, das Bevölkerungswachstum, nicht berücksichtigt
werde, obwohl «mehr Menschen [...] ganz einfach mehr CO2 [produzieren]». Drittens
sei die Vorlage nicht sinnvoll; in der gegenwärtigen Lage mit dem Krieg in der Ukraine
solle sich die Schweiz lieber darauf konzentrieren, eine Strommangellage zu
verhindern.

Nach diesem Votum äusserten sich die Fraktionen zum Eintreten und erörterten ihre
generelle Haltung zur Vorlage. Die Grüne-, die SP-, die GLP-, die Mitte- und die
FDP.Liberale-Fraktion gaben an, auf die Vorlage einzutreten, und lobten diese in weiten
Teilen. So freute sich etwa Kurt Egger (gp, TG) seitens der Grünen-Fraktion, dass das
netto-Null-Ziel, das wichtigste Anliegen der Gletscher-Initiative, Eingang in das Gesetz
gefunden hatte und auch Reduktionsziele für einzelne Sektoren aufgenommen wurden.
Er begrüsste auch das Ziel, die Finanzflüsse klimaverträglich auszurichten. Nadine
Masshardt (sp, BE) betonte die Relevanz der beiden «Herzstücke» der Vorlage, das
Förderprogramm für den Ersatz fossil und elektrisch betriebener Heizungen und die
Finanzierung neuartiger Prozesse und Technologien. Für die GLP-Fraktion betonte
Barbara Schaffner (glp, ZH), dass der indirekte Gegenvorschlag so weit gehen soll, dass
der Rückzug der Volksinitiative ermöglicht wird, während die Vorlage aber gleichzeitig
auch nicht überladen werden soll. Mitglieder der Mitte- und der FDP.Liberalen-
Fraktionen unterstrichen, dass ihre Fraktionen hinter dem Übereinkommen von Paris
und der Klimaneutralität bis 2050 stünden. Die SVP-Fraktion schliesslich sprach sich als
einzige Fraktion gegen Eintreten aus. Christian Imark (svp, SO) wiederholte im Namen
der SVP im Wesentlichen die von Michael Graber vorgebrachten Gründe und kritisierte,
dass es im vorliegenden Gesetz um «Umverteilung, um Bevormundung und um
Verteuerung» gehe. 
Nach den Fraktionen ergriff Umweltministerin Simonetta Sommaruga das Wort. Sie
begrüsste im Namen des Bundesrates den Entwurf der Kommission für das neue
Klimarahmengesetz. Dieses passe auch gut zum CO2-Nachfolgegesetz, welches der
Bundesrat derzeit vorbereite. Angesichts des Krieges in der Ukraine sei es noch einmal
drängender geworden, von den fossilen Energieträgern unabhängig zu werden. Der
einzige Punkt, den Sommaruga am Entwurf bemängelte, war das geplante
Förderprogramm für die Industrie, welches den Bundeshaushalt während sechs Jahren
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jährlich mit CHF 1.2 Mrd. belasten würde. Der Bundesrat sei der Ansicht, dass dies
derzeit finanziell nicht drin liege. An die SVP-Fraktion gerichtet erklärte Sommaruga des
Weiteren, dass über die eigentlichen Umsetzungsmassnahmen im Rahmen von
etappenweise vorgelegten Revisionen des CO2-Gesetzes entschieden werde. Dadurch
sei bei jeder Revision wieder ein Volksentscheid möglich. Einen Einzelantrag von
Thomas Aeschi (svp, ZG), der forderte, den Entwurf an die Kommission zurückzuweisen,
um ein ordentliches Vernehmlassungsverfahren zum indirekten Gegenvorschlag
durchzuführen, bevor dieser beraten wird, lehne der Bundesrat ab, so Sommaruga. Die
Exekutive teile diesbezüglich die Ansicht der Mehrheit der Kommission, dass eine
solche Vernehmlassung keine neuen Erkenntnisse bringen würde. Anschliessend
stimmte der Nationalrat über Eintreten sowie über den Einzelantrag Aeschi ab.
Eintreten wurde mit 135 zu 52 Stimmen bei 3 Enthaltungen beschlossen. Der Antrag
Aeschi wurde mit einem ähnlichen Stimmenverhältnis abgelehnt. Die beiden Anliegen
fanden ausserhalb der SVP-Fraktion keine Zustimmung.

Danach wurden in einem ersten Debatten-Block die Artikel zu den Zielen des Gesetzes
diskutiert. Dabei galt es einige Anträge von links-grün und von der SVP zu beraten. Eine
Minderheit um Delphine Klopfenstein Broggini (gp. GE) forderte beispielsweise, dass die
Schweiz bereits 2040 und nicht erst 2050 klimaneutral werden solle. Eine Minderheit
Graber hingegen wollte die Verminderungsziele für die einzelnen Sektoren streichen.
Diese Ziele kämen einer Planwirtschaft gleich, welche Innovation verhindere und das
Wirtschaftswachstum bremse, argumentierte Graber. Der Nationalrat lehnte alle
Minderheitenanträge ab. 

In einem zweiten Block wurden die Massnahmen zur Umsetzung der Ziele beraten. In
diesem zweiten Block brachten allen voran Personen aus der SVP-Fraktion Anträge vor;
beispielsweise sollte das Ziel der klimaverträglichen Ausrichtung der Finanzflüsse
gestrichen werden. Auch das Sonderprogramm zum Ersatz von Heizungsanlagen wollte
eine Minderheit Rösti (svp, BE) aus dem Gesetz entfernen. Dieses binde lediglich
Gelder, die besser für die Stromproduktion genützt würden, argumentierte Rösti.
Bundesrätin Sommaruga äusserte sich im Rahmen des zweiten Blocks vor allem zur
geplanten Förderung von neuartigen Technologien und zur Absicherung von Risiken für
öffentliche Infrastrukturen. Sie beantragte, die entsprechenden Artikel zu streichen
und diese besser in die geplante Revision des CO2-Gesetzes aufzunehmen.
In den abschliessenden Abstimmungen folgte der Nationalrat fast überall dem Weg, den
die vorberatende UREK-NR vorgespurt hatte. Er stimmte lediglich einer kleineren
Änderung zu, wonach die Gemeinden, anders als die Kantone und der Bund, in Bezug
auf die Erreichung der Klimaneutralität und in Bezug auf die Anpassung an die
Auswirkungen des Klimawandels keine Vorbildfunktion für Private und die Wirtschaft
übernehmen müssen. Diese Vorbildfunktion besteht darin, dass die Bundesverwaltung
bis zum Jahr 2040 mindestens klimaneutral sein muss; die Kantone müssen dieses Ziel
lediglich anstreben.

In der Gesamtabstimmung votierte der Nationalrat mit 122 zu 72 Stimmen für Annahme
des Entwurfs. Die Gegenstimmen stammten aus den Reihen der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion sowie von einigen Mitgliedern der FDP.Liberalen- und der
Mitte-Fraktionen. 31

Nach dem Ständerat befasste sich auch der Nationalrat in der Herbstsession 2022
noch einmal ausführlich mit dem Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Zuerst
behandelte die grosse Kammer einen Ordnungsantrag von Michael Graber (svp, VS) auf
Abtraktandierung des indirekten Gegenvorschlags zur Gletscher-Initiative. Graber
führte aus, dass sein Antrag nur die Entwürfe 1 bis 3 betreffe, den Entwurf 4 zum
Ausbau der Photovoltaik zur sicheren Stromversorgung im Winter tangiere er nicht. Der
SVP-Nationalrat kritisierte, dass ein falsches Signal an die Bevölkerung ausgesendet
werde, wenn diese zum Stromsparen aufgerufen werde und gleichzeitig ein Gesetz
beschlossen werde, durch welches aufgrund der angestrebten Dekarbonisierung
wiederum mehr Strom benötigt werde. Der Antrag wurde jedoch mit 131 zu 51 Stimmen
(bei 7 Enthaltungen) abgelehnt; einzig die SVP-Fraktion stimmte ihm geschlossen zu.
Einen Tag nach der Ablehnung des Ordnungsantrags Graber machte sich der Nationalrat
an die Differenzbereinigung der Entwürfe 1 und 3, während Entwurf 2 betreffend die
Förderung von neuartigen Technologien und Prozessen schon für die
Schlussabstimmung bereit war und Entwurf 4, der den Ausbau der Photovoltaik betraf
und neu dazu gekommen war, erst noch durch die Kommission vorberaten werden
musste. Mike Egger (svp, SG) vertrat in der Detailberatung die Minderheit Rösti (svp, BE),
welche die Streichung des Sonderprogramms zum Ersatz von Heizungsanlagen sowie
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von dessen Finanzierung forderte. Egger war der Ansicht, dass das Parlament durch den
geplanten Ersatz der fossilen Heizungen als «Brandbeschleuniger in Bezug auf die
drohende Strommangellage in der Schweiz» agiere. Umweltministerin Sommaruga
entgegnete, dass mit diesem Programm nicht nur der Ersatz von fossilen Heizungen
angestrebt, sondern auch die Energieeffizienz gefördert werde. Mit dem Ersatz aller
alten Elektrowiderstandsheizungen könnten rund 2 Terawattstunden Strom eingespart
werden. Somit trage diese Vorlage stark zur Versorgungssicherheit in der Schweiz bei,
betonte die Umweltministerin.
Nach zahlreichen Rückfragen seitens der SVP-Fraktion an die Adresse von Sommaruga
wiesen die Kommissionssprechenden Roger Nordmann (sp, VD) und Susanne Vincenz-
Stauffacher (fdp, SG) auf die in der Vorlage noch verbleibenden Differenzen zum
Ständerat hin. Die UREK-NR hatte im Vorfeld beantragt, dem Ständerat in allen Punkten
zu folgen. In der Folge bereinigte der Nationalrat alle Differenzen in den Entwürfen 1
und 3 im Sinne der Kommission und lehnte somit auch den Antrag Rösti mit 117 zu 67
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) ab. Für den Minderheitsantrag sprachen sich die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion, die Hälfte der FDP.Liberalen-Fraktion sowie
einige Mitglieder der Mitte-Fraktion aus.

Einige Tage später befasste sich der Nationalrat sodann mit dem Entwurf 4, wobei ein
Antrag von Thomas Aeschi (svp, ZG) auf Nichteintreten und Rückweisung der Vorlage an
die Kommission zur Durchführung einer Vernehmlassung vorlag. Susanne Vincenz-
Stauffacher legte dem Plenum die Ausgangslage aus Sicht der Kommissionsmehrheit
dar: Die kleine Kammer habe mit diesem Erlass ein «klares und unmissverständliches
Zeichen für eine sehr rasche Umsetzung von Projekten im Solarbereich gesetzt». Die
Mehrheit der Kommission unterstütze dieses Vorgehen, sehe aber beim Natur- und
Umweltschutz sowie bei der Solarpflicht für Neubauten noch Anpassungsbedarf. Zudem
habe die UREK-NR den Erlass um das Wasserkraftprojekt Grimsel ergänzt. In der Folge
beriet der Nationalrat verschiedene Aspekte der Vorlage im Detail. 
Bei den Neubauten schlug die Kommissionsmehrheit vor, die Pflicht zum Bau einer
Solaranlage auf grössere Bauten ab 300 Quadratmeter Gebäudegrundfläche
einzuschränken. Minderheiten wollten diese Untergrenze von 300 Quadratmetern
reduzieren (Bastien Girod (gp, ZH) und Kurt Egger (gp, TG)), streichen (Mike Egger) oder
vorschreiben, dass 45 Prozent des Stroms im Winterhalbjahr produziert werden müsse
(Michael Graber) oder dass steuerliche Anreize die Solaranlagenpflicht ersetzen sollten
(Thomas Aeschi).
Die Solaranlagen auf den Infrastrukturflächen des Bundes wollte die
Kommissionsmehrheit bis 2030 ausgerüstet haben, während eine Minderheit Graber –
wie der Ständerat – dem Bund hier keine zeitlichen Vorgaben machen wollte. 
Den grössten Brocken stellten sodann die Solargrossanlagen in den alpinen Gebieten
dar. Hierbei hatte die Kommission gewichtige Änderungen am Beschluss des
Ständerates vorgeschlagen: So wollte die UREK-NR beispielsweise die Pflicht zu einer
UVP im Gesetz belassen und den Bau solcher Anlagen in Mooren, Moorlandschaften und
in Biotopen von nationaler Bedeutung sowie in Wasser- und Zugvogelreservaten
verbieten. Kommissionssprecherin Vincenz-Stauffacher erörterte zudem weitere
Anpassungen, welche die UREK-NR bei Entwurf 4 vorgenommen hatte; diese betrafen
unter anderem die Mindestproduktionsmenge der Anlagen sowie die Pflicht zur
Einreichung einer Wirtschaftlichkeitsrechnung durch die Anlagebetreiber. Auch zu
diesen Punkten lagen einige Minderheitsanträge von linker und rechter Ratsseite vor.
Schliesslich hatte die Kommission den Entwurf des Ständerates noch um einen Artikel
ergänzt, welcher analog zu den Photovoltaikanlagen eine vereinfachte Vorgehensweise
bei der Erweiterung von Speicherwasserkraftwerken vorschlug, wobei das Projekt
Grimsel explizit Aufnahme in den Gesetzesentwurf gefunden hatte. 
Nachdem die einzelnen Minderheitsanträge begründet worden waren und Thomas
Aeschi seinen Nichteintretensantrag aufgrund der Dringlichkeit, für den Winter
genügend Strom zu produzieren, zurückgezogen hatte, folgten die Voten der einzelnen
Fraktionen. Dabei zeigte sich, dass die meisten Fraktionen den Entwurf
grossmehrheitlich unterstützten, doch auch alle Fraktionen mit dem einen oder
anderen Punkt nicht einverstanden waren. Dennoch setzte sich die Mehrheit der
Kommission in allen Punkten durch und der Nationalrat nahm den Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 149 zu 17 Stimmen (bei 26 Enthaltungen) an. Die ablehnenden
Stimmen stammten dabei überwiegend von der SVP-Fraktion, die Enthaltungen von den
Grünen. 32
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In den letzten Tagen der Herbstsession 2022 konnten die Räte die Differenzen im
indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative ausräumen und die Beratung dazu
somit abschliessen.
Der Ständerat bereinigte die Vorlage, indem er alle vom Nationalrat vorgenommenen
Änderungen am Entwurf 4 zum Ausbau der Photovoltaik und zum Wasserkraftwerk
Grimsel stillschweigend guthiess. Gemäss Kommissionssprecherin Elisabeth Baume-
Schneider (sp, JU) habe die UREK-SR zwar in Erwägung gezogen, noch Änderungen
anzubringen. Da sie die Beratung aber noch in der Herbstsession abschliessen wollte,
habe sie sich dagegen entschieden. Baume-Schneider erläuterte, dass der Nationalrat
im Vergleich zu seinen früheren Entscheiden wieder stärker auf die
Interessenabwägung zwischen Energieproduktion und Naturschutz gesetzt habe und
der Entwurf nun in Bezug auf die Einhaltung der Verfassung ausgewogener sei.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga lobte die Räte dafür, dass diese das vorliegende
Gesetz in so rascher Zeit und in guter Zusammenarbeit erschaffen hatten. Es werde –
zusammen mit dem Mantelerlass – einen Beitrag dazu leisten, dass die Schweiz beim
Ausbau der erneuerbaren Energien vorwärtskommt. 
An den beiden darauffolgenden Tagen stimmten die beiden Räte der
Dringlichkeitsklausel zu. 
Am Tag der Schlussabstimmungen musste sich der Nationalrat noch mit einem
Ordnungsantrag von Michael Graber (svp, VS) auf Rückweisung an die
Redaktionskommission befassen. Dieser bemängelte, dass die Redaktionskommission in
Absprache mit den UREK-Präsidien beschlossen hatte, den ursprünglichen Titel des nun
beschlossenen Gesetzes zu ergänzen. Dieses sollte gemäss Redaktionskommission von
«Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz» zu «Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit» geändert werden.
Marco Romano (mitte, TI) erläuterte daraufhin im Namen der Redaktionskommission,
dass am Titel eines Gesetzes ersichtlich sein sollte, worum es darin geht. Daher habe
die Redaktionskommission entschieden, den Titel zu ergänzen. Anschliessend wurde
der Ordnungsantrag von Michael Graber mit 143 zu 50 Stimmen abgelehnt; lediglich die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion votierte für den Antrag.
Am letzten Tag der Herbstsession 2022 standen in den beiden Räten die
Schlussabstimmungen an. Im Nationalrat kündigte Michael Graber im Rahmen der
Fraktionserklärungen an, dass die SVP das Referendum gegen die Vorlage ergreifen
werde. 
Anschliessend nahm die grosse Kammer das Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit mit 139 zu 51
Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Die ablehnenden Stimmen stammten von der SVP-
Fraktion sowie von einem Mitglied der FDP.Liberalen-Fraktion. Die Änderung des
Energiegesetzes (Ausbau der Photovoltaik und Wasserkraftprojekt Grimsel) nahm der
Nationalrat mit 147 zu 23 bei 22 Enthaltungen an. Während die meisten der
ablehnenden Stimmen aus den Reihen der SVP-Fraktion stammten, ging die Mehrheit
der Enthaltungen auf das Konto der Grünen-Fraktion. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Asylpolitik

In der Frühjahrssession 2022 zog Florence Brenzikofer (gp, BL) ihr Postulat, das den
Bundesrat dazu aufgefordert hätte, die Schaffung einer unabhängigen Ombudsstelle
für Asylsuchende zu prüfen, zurück. Grund dafür war, dass das SEM unterdessen
beschlossen hatte, im Rahmen eines Pilotprojektes eine externe Meldestelle zu testen,
wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter während der Session ausführte. Brenzikofer hatte in
ihrem Postulat Bezug auf rapportierte gewalttätige Vorfälle in Bundesasylzentren und
auf den im Rahmen eines Postulats Feri (sp, AG; Po. 16.3407) erstellten Bericht
genommen, der Handlungsbedarf zur Erkennung und Betreuung von frauenspezifischer
Gewalt in Asylzentren aufgezeigt hatte. Der Bundesrat hatte das Postulat bereits
ursprünglich zur Ablehnung empfohlen und dabei auf verschiedene, seit der jüngsten
Revision des Asylgesetzes und dem Erscheinen des erwähnten Berichts ergriffene
Massnahmen hingewiesen. Die grüne Nationalrätin hatte die Position vertreten, die
Schaffung einer externen Anlaufstelle sei zwingend, da Asylsuchende «Konsequenzen in
ihrer Wohnsituation oder im Asylverfahren befürchten» könnten, wenn sie sich nur an
eine Stelle innerhalb des Bundesasylzentrums wenden könnten. Eine unabhängige
Ombudsstelle oder Meldestelle – Letztere könnte ohne Gesetzesänderung geschaffen
werden – könnten die Hemmschwelle für eine Meldung reduzieren, so die

POSTULAT
DATUM: 16.03.2022
MARLÈNE GERBER
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Postulantin. 34

Familienpolitik

Auch die WBK-NR wollte auf die Schaffung eines spezifischen Verfassungsartikels
verzichten, der den Bund zur dauerhaften Förderung von familienergänzenden
Betreuungsangeboten im Vorschulalter verpflichten würde, wie dies eine
Standesinitiative aus dem Kanton Genf forderte. Die Kommission lehnte dieses Anliegen
im November 2021 mit 20 zu 4 Stimmen (1 Enthaltung) ab. Eine Minderheit hatte
vergeblich für Folgegeben plädiert, um die Überlegungen der Initiative in die laufenden
Arbeiten zur eigenen Kommissionsinitiative (Pa.Iv. 21.403) einfliessen zu lassen. Besser
erging es einer parlamentarischen Initiative Brenzikofer (gp, BL; Pa.Iv. 21.412) mit der
Forderung nach einer gesetzlichen Grundlage zur Finanzierung von
Tagesschulangeboten: Hier entschloss sich eine Mehrheit der Kommission für
Folgegeben, um das Anliegen in die Umsetzung der Kommissionsinitiative zu
integrieren. 35

STANDESINITIATIVE
DATUM: 05.11.2021
MARLÈNE GERBER

Im November 2021 gab die WBK-NR mit 15 zu 9 Stimmen einer parlamentarischen
Initiative Brenzikofer (gp, BL) Folge, welche die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage
für eine finanzielle Unterstützung von Tagesschulangeboten verlangte. Die
Kommissionsmehrheit hatte vor, das Anliegen der Initiative in die Umsetzung der
eigenen, hängigen Kommissionsinitiative zur Überführung der Anstossfinanzierung in
eine zeitgemässe Lösung zu integrieren (Pa.Iv. 21.403). 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.11.2021
MARLÈNE GERBER

Entgegen dem Entscheid ihrer Schwesterkommission beschloss die WBK-SR im
Oktober 2022 mit 7 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung, einer parlamentarischen
Initiative Brenzikofer (gp, BL) zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für eine
finanzielle Unterstützung von Tagesschulangeboten keine Folge zu geben. So sah die
Kommission den damit verbundenen Eingriff in die Schulhoheit der Kantone kritisch
und verwies auf den laufenden Gesetzgebungsprozess zur Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative der WBK-NR (Pa.Iv. 21.403). Dort seien bereits
Programmvereinbarungen zwischen dem Bund und den Kantonen vorgesehen, die
ebenfalls in den schulergänzenden Bereich eingreifen könnten. Somit geht der Vorstoss
zurück an die WBK-NR. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.10.2022
VIKTORIA KIPFER

In der Sommersession 2023 zog Florence Brenzikofer (gp, BL) ihre parlamentarische
Initiative mit der Forderung zur Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für eine
finanzielle Unterstützung von Tagesschulangeboten zurück. Sie tat dies, nachdem sich
auch die WBK-NR als zweite Kommission mehrheitlich gegen Folgegeben
ausgesprochen hatte. In ihrem Bericht hatte die Kommission Bezug auf die
parlamentarische Initiative 21.403 genommen, mit der die Anstossfinanzierung für die
ausserfamiliäre Kinderbetreuung in eine zeitgemässe Lösung überführt werden soll. Im
Unterschied zur Initiative Brenzikofer ermögliche es diese, die Vereinbarkeit von
Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung zu verbessern, ohne dass «Änderungen an der
Gesamtorganisation des Bildungssystems» erforderlich seien. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2023
MARLÈNE GERBER

Frauen und  Gleichstellungspolitik

In der Frühjahrssession 2023 überwiesen die eidgenössischen Räte drei Motionen zur
Schaffung von Krisenzentren für Opfer sexualisierter und geschlechterbezogener
Gewalt der Nationalrätinnen Tamara Funiciello (sp, BE; Mo. 22.3333) und Jacqueline de
Quattro (fdp, VD; Mo. 22.3334) sowie der Ständerätin Marina Carobbio Guscetti (sp, TI;
Mo. 22.3234). Alle drei Vorstösse waren vom Erstrat bereits im Herbst 2022
gutgeheissen worden. Während der Ständerat den beiden Motionen Funiciello und de
Quattro stillschweigend zustimmte, nahm der Nationalrat die Motion Carobbio Guscetti
mit 131 zu 51 Stimmen bei 3 Enthaltungen an. Wie bereits in den
Nationalratsabstimmungen über die Motionen Funiciello und de Quattro stimmte
lediglich die geschlossene SVP-Fraktion gegen den Vorstoss. Die unterlegene
Minderheit Graber (svp, VS) hatte hervorgehoben, dass in erster Linie die Kantone für
den Gesundheitsbereich zuständig seien, und deshalb die Ablehnung der Motion

MOTION
DATUM: 13.03.2023
VIKTORIA KIPFER
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beantragt. 39

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Berufsbildung

Absolventinnen und Absolventen der Berufsmatura sollen ohne Aufnahmeprüfung
zum Studium als Primarlehrerin oder Primarlehrer an der PH zugelassen werden.
Dieser Meinung war in der Frühjahrssession 2023 eine Mehrheit des Nationalrates und
nahm eine entsprechende von einer Mehrheit seiner WBK-NR getragene Motion (Mo.
22.4268) mit 122 zu 41 Stimmen bei 23 Enthaltungen an. Innerhalb der verschiedenen
Fraktionen zeigten sich die Nationalrätinnen und Nationalräte gespalten – einzig jene
aus der Mitte-Fraktion stimmten geschlossen für die Motion. Gleichzeitig hiess die
grosse Kammer stillschweigend auch ein Postulat (Po. 22.4267) derselben Kommission
gut, wonach die Zugangsvoraussetzungen an den Pädagogischen Hochschulen sowie
eine spezielle Berufsmaturitäts-Ausrichtung Pädagogik geprüft werden sollen. Der
Zugang zur Pädagogischen Hochschule mit einer Berufsmatura ist heute erst nach
einem Aufnahmekurs und einer Aufnahmeprüfung möglich und die Berufsmatura bringe
keinen Vorteil gegenüber Anwärterinnen und Anwärtern ohne diesen Abschluss, wie
Mehrheitssprecher Simon Stadler (mitte, UR) im Rat kritisierte. Mit dem Abbau der
Hürden könne der Berufsmatura mehr Wertschätzung entgegengebracht und dem
Lehrpersonenmangel, welcher die Schweiz gemäss BFS noch bis ins Jahr 2031 und
darüber hinaus beschäftigen werde, entgegengewirkt werden, erläuterte der Urner
weiter. Auch Kommissionssprecherin Valentine Python (gp, VD) erinnerte daran, dass es
im heutigen Ausbildungssystem wichtig sei, verschiedene Ausbildungswege zu
ermöglichen. Der Zugang zu den pädagogischen Hochschulen sollte daher nicht nur
über den Weg der gymnasialen Maturität betrachtet werden. Als Teil der Gegnerschaft
erwiderte Florence Brenzikofer (gp, BL), dass der prüfungsfreie Zugang «Tür und Tor
öffnen» könne, um weitere Hürden zu senken. Ins gleiche Horn blies auch Verena
Herzog (svp, TG), welche bei Annahme der Motion eine Schwächung des Images des
Lehrerberufs befürchtete. Die Genferin Simone De Montmollin (fdp, GE), Anführerin der
Kommissionsminderheit, mahnte zudem davor, in die Kompetenzen der Kantone
einzugreifen. Ferner war sie der Ansicht, dass nur die bestehenden
Zulassungsbedingungen sicherstellten, dass die Interessierten ein angemessenes
Wissensniveau verfügten. Die Unterschiede zwischen den drei Hochschulsystemen
sollten zudem erhalten bleiben. Des Weiteren müssten die wirklichen Probleme des
Lehrkräftemangels – etwa die Teilzeitarbeit oder die hohe Berufsausstiegsquote –
angegangen werden. Es sei deshalb logisch, zuerst das weniger umfassende Postulat der
Kommission anzunehmen, welches den Bundesrat beauftragt, in Zusammenarbeit mit
der EDK Verbesserungsmöglichkeiten für den Zugang mit einer Berufsmaturität zur PH
zu prüfen und daraus Einsichten zu gewinnen. Dieser Meinung schloss sich auch
Bildungsminister Guy Parmelin an, der davor warnte, «den Pflug vor den Ochsen zu
setzen» und bereits eine Massnahme zu beschliessen, ohne die Situation vorher zu
analysieren. Des Weiteren sei es in diesem Bereich wichtig, die Kompetenzen von Bund,
den Kantonen und der EDK zu beachten und Änderungen nur in Zusammenarbeit
anzugehen. Er präzisierte gegenüber Simon Stadler schliesslich, dass die
Zulassungsprüfung und der Vorbereitungskurs, die eine breite Allgemeinbildung
sicherstellen, für Personen mit und ohne Berufsmaturitätsabschluss nicht identisch
seien, womit Vorkenntnisse bereits jetzt beachtet würden. 
Das Postulat überwies der Nationalrat direkt an den Bundesrat, mit der weitergehenden
Motion wird sich noch der Ständerat als Zweitrat befassen müssen. 40

MOTION
DATUM: 02.03.2023
MARCO ACKERMANN
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Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Wie die vorberatende UREK-NR in einer Medienmitteilung bekannt gab, beschloss sie
bei der Beratung zum indirekten Gegenentwurf zur Biodiversitätsinitiative, die
Bestimmungen zur Förderung der Baukultur von hoher Qualität (Art. 17b und 17c) aus
dem Gesetz zu streichen. Bei einer qualitativen Baukultur gehe es unter anderem
darum, dass ein «umfassender, qualitätsorientierter Ansatz» verfolgt werde und eine
ressourcenschonende und den Energiezielen entsprechende Bauweise angestrebt
werde. Sie akzeptiere zwar das Anliegen, welches der Bundesrat aus der Initiative in
seine Botschaft zum indirekten Gegenvorschlag einbezogen hatte, wolle es aber lieber
im Rahmen der Kulturbotschaft 2025-2028 behandelt haben. Dementsprechend
reichte sie im August 2022 mit 17 zu 8 Stimmen eine Kommissionsmotion ein, welche
dem Bundesrat einen entsprechenden Auftrag erteilen wollte. 
Der Bundesrat sprach sich für Annahme des Vorstosses aus, da damit kein personeller
Mehraufwand verbunden sei. 
Im Rahmen der Verhandlungen zum indirekten Gegenentwurf zur Biodiversitätsinitiative
in der Herbstsession 2022 beschloss der Nationalrat ohne Abstimmung entsprechend
der Kommissionsmehrheit die Baukultur aus dem Gesetzesentwurf zu streichen. Am
Folgetag entschied der Nationalrat sodann über die Kommissionsmotion, welche von
Michael Graber (svp, VS) bekämpft wurde. Die SVP lehne «diese Verpflichtung mit
Kostenfolge grundsätzlich ab», wie der Walliser in einer schriftlichen Begründung
seinen Antrag knapp erklärte. Der Nationalrat nahm die Motion in der Folge mit 114 zu 74
Stimmen (3 Enthaltungen) an. Die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, der
Grünen und der Grünliberalen sowie Mehrheiten der FDP.Liberalen- und der Mitte-
Fraktion sprachen sich für die Motion aus. 41

MOTION
DATUM: 21.09.2022
SARAH KUHN

Urheberrecht

Nachdem die RK-NR 2018 der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS) Folge
gegeben, sich ihre Schwesterkommission aber im Herbst 2019 mit 8 zu 0 Stimmen bei
einer Enthaltung gegen die Abschaffung der Vergütung auf Werkverwendungen in
privaten Räumlichkeiten von Hotels, Ferienwohnungen, Spitälern und Gefängnissen
ausgesprochen hatte, kam die Vorlage in der Frühjahrssession 2021 in die grosse
Kammer. Die Rechtskommission des Nationalrats beantragte in ihrem Bericht vom
Januar 2021 zwar weiterhin, der Initiative Folge zu geben, dies jedoch mit einem neuen
Stimmenverhältnis von 13 zu 11 bei einer Enthaltung und einem Minderheitsantrag
Brenzikofer (gp, BL) auf Ablehnung. Die Kommissionsmehrheit erachtete es als
notwendig, insbesondere den Begriff «private Räumlichkeiten» neu zu definieren und
so dafür zu sorgen, dass in diesen privaten Räumlichkeiten keine
Urheberrechtsentschädigungen anfallen. Dies könne in der von der Coronakrise stark
gebeutelten Hotelbranche zu Kostensenkungen führen. Die Minderheit vertrat hingegen
die Ansicht, dass man den äusserst fragilen AGUR-Kompromiss zur URG-Revision nicht
gefährden dürfe, zumal sich der Konsum von Multimediainhalten verändert habe, was
von der betroffenen Branche berücksichtigt werden müsse. Im Weiteren handle es sich
bei den zu entrichtenden Beiträgen um so geringe Summen, dass eine Annahme des
Vorstosses die Hotellerie nicht wirklich entlasten würde.
Der Nationalrat schloss sich mit 119 zu 65 Stimmen bei einer Enthaltung dem
Mehrheitsantrag an und sprach sich für Folgegeben aus. Wohl nicht zuletzt teilte der
Rat die Auffassung von Nationalrat Bregy (cvpo, VS), dass man mit diesem Vorstoss die
Möglichkeit habe, ein Zeichen für den Abbau von Gebühren, Abgaben und der
Bürokratie zu setzen – auch wenn es sich hierbei um verhältnismässig kleine Beträge
handle. Die parlamentarische Initiative ging in der Folge für weitere Beratungen an die
Rechtskommission des Ständerats (RK-SR). 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2021
MELIKE GÖKCE
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Konservative und Rechte Parteien

Die für ein fakultatives Referendum nötigen 50'000 Unterschriften innert 100 Tagen
zusammenzubringen, ist ohne viele motivierte Mitwirkende und eine gute Organisation
nur in Ausnahmesituationen möglich. Für mitgliederstarke, organisatorisch gut
eingespielte und referendumserfahrene Parteien wie die SVP ist ein Scheitern an der
Unterschriftenhürde aber eine Seltenheit.
Es sorgte deshalb für einiges Aufsehen, als Parteipräsident Marco Chiesa (svp, TI) und
Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG) Mitte Dezember 2022 öffentlich die Alarmglocke
läuteten, weil ihre Partei mit der Unterschriftensammlung fürs Referendum gegen das
Klima- und Innovationsgesetz «massiv» im Hintertreffen sei: Nach mehr als der Hälfte
der Sammelfrist fehlten noch 20'000 Unterschriften, und über die anstehenden
Feiertage könne erfahrungsgemäss nicht mit vielen Unterschriften gerechnet werden.

Als Gründe für die Schwierigkeiten kursierten in der Presse verschiedene Erklärungen:
Chiesa selbst gab im Sonntags-Blick an, das Engagement von Fraktionsmitgliedern und
Kantonalparteien in der Unterschriftensammlung sei «ungenügend». Hinzu komme
«Pech», weil nach den Rücktritten von Ueli Maurer (svp, ZH) und Simonetta Sommaruga
(sp, BE) die Bundesratswahlen die Schlagzeilen dominierten und das Referendum
deshalb weniger öffentliche Aufmerksamkeit erhalten habe.
Auch die NZZ erwähnte die Bundesratswahlen, allerdings in etwas anderem Licht: Dass
die SVP sich mit Blick auf den SP-Sitz von Beginn an zur Konkordanz bekannt und
ihrerseits Albert Rösti (svp, BE) ohne nennenswerte Gegenwehr in den Bundesrat
gebracht habe, habe «die frühere Oppositionspartei in den vergangenen Wochen
züchtig und zahm gemacht»: Die Bundesratswahlen hätten gezeigt, dass die SVP selbst
zum «Establishment» gehöre und sich dies für sie «wohlig anfühlt». Das «harmonisch-
konkordante Schaulaufen» der Partei stachle die Basis nicht zum
Unterschriftensammeln in der Kälte und zu einem Referendumskampf an.
Daneben wusste die NZZ noch von einem anderen Problemfaktor zu berichten: Im Büro
des ehemaligen Nationalrats Ulrich Schlüer (ZH, svp), wo die ausgefüllten
Unterschriftenbogen aus der ganzen Schweiz geordnet und für die Beglaubigung
bereitgemacht würden, habe es gehapert. Schlüer scheine den Überblick über die
Anzahl der bisher eingegangenen Unterschriften verloren und anfänglich eine viel zu
tiefe Zahl genannt zu haben – in der Parteispitze sei gar von «Chaos» die Rede. Die
Unzufriedenheit mit Schlüer gehe so weit, dass Christoph Blocher (ZH, svp) seinem
langjährigen Weggefährten kurzerhand die ebenfalls laufende Unterschriftensammlung
für die Neutralitätsinitiative entzogen und dort nun eigene Leute für das administrative
Kampagnen-Management und die Unterschriften-Logistik eingesetzt habe, mutmasste
die NZZ weiter.
Einen weiteren Erklärungsansatz für die Schwierigkeiten beim Referendum gegen das
Klima- und Innovationsgesetz hielt Nationalrat Yves Nidegger (svp, GE) in 24heures
bereit: Das Referendumsanliegen sei relativ kompliziert zu erklären, und im Gegensatz
zum CO2-Gesetz, das die SVP ebenfalls gegen fast alle anderen Parteien bekämpft
habe, gehe es zudem um Subventionen und Ziele statt um Preiserhöhungen und
Verbote. Auf der Strasse mache es in den Augen der angesprochenen Passantinnen und
Passanten deshalb nicht sofort «Klick» wie bei anderen Anliegen, mit denen sich die
SVP profiliere.

Die Sorge vor einem blamablen Scheitern in der Unterschriftensammlung schien in der
Bundeshausfraktion so gross, dass sie wenige Tage nach Chiesas Sonntags-Blick-
Interview zu ungewöhnlichen Massnahmen griff: Zwar ist es bei der SVP üblich, dass den
Fraktionsmitgliedern bei Referenden und Initiativen der Partei jeweils unverbindliche
Zielvorgaben zur Anzahl zu sammelnder Unterschriften gemacht werden. Beim Klima-
und Innovationsgesetz wurde nun aber auf Antrag von Nationalrat Alfred Heer (svp, ZH)
nicht nur die ursprünglich bei 100 Unterschriften angesetzte Vorgabe auf 150
Unterschriften pro Fraktionsmitglied erhöht, sondern auch ein Strafgeld von 10
Franken pro fehlende Unterschrift festgelegt, welches Fraktionsmitglieder der Partei
zu entrichten hätten, wenn sie ihre Zielvorgabe verpassen sollten. Der Beschluss, der
mit 13 zu 11 Stimmen knapp und in Abwesenheit von mehr als der Hälfte der
Fraktionsmitglieder gefällt worden war, sorgte in der Folge für einiges böses Blut.
Nationalrat Roland Rino Büchel (svp, SG) etwa habe nach der Abstimmung die Sitzung
kurzerhand verlassen, beim nächsten Geldautomaten 1500 Franken abgehoben und
nach dem Motto «Ihr wollt Stutz statt Stimmen? Könnt ihr haben!» dem Fraktionschef
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noch in derselben Sitzung auf den Tisch «geknallt», wie die NZZ kolportierte. Sein
Ratskollege Yves Nidegger wiederum liess sich in 24heures mit der Aussage zitieren, der
Beschluss sei demotivierend und nicht umsetzbar, kurz: «in jeder Hinsicht idiotisch»
(«idiote à tous points de vue»). Jean-Pierre Grin (svp, VD) sprach gar von parteiinterner
«Diktatur» und zeigte sich entschlossen, keinesfalls auch nur einen Rappen Strafgeld
abzuliefern. Grin befürchtete, die kontroverse Massnahme könnte sogar
kontraproduktiv wirken: Ein Fraktionskollege habe ihm gesagt, er werde unter diesen
Voraussetzungen aus Protest keine Unterschriften mehr sammeln.

Ob trotz, wegen oder ungeachtet des umstrittenen Fraktionsbeschlusses: Die
Unterschriftensammlung nahm in der Folge Fahrt auf, und schon zwei Wochen nach
dem Läuten der Alarmglocke – und drei Wochen vor Ablauf der Sammelfrist – liess
Kampagnenleiter und Nationalrat Michael Graber (svp, VS) in der NZZ verlauten, es sehe
inzwischen «sehr gut» aus für das Zustandekommen des Referendums. In der Tat
konnte die SVP letztlich sogar 103'015 gültige Unterschriften einreichen – doppelt so
viele wie nötig. Seit fast zehn Jahren hatte überhaupt nur ein fakultatives Referendum
(jenes gegen die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie) noch mehr Unterschriften
erzielt. 43
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